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1. Grundlagen

1.1 Veranlassung und Ziele

Der Bauherr hat auf Antrag nach § 64 Hessische Bauordnung (HBO) für das Grundstück in Neuental-

Schlierbach, Am Hainberg 2 in der Gemarkung Schlierbach Flur 5 Flurstück 53 am 02.03.2016 eine 

Baugenehmigung für einen Carport und für den Anbau an ein bereits vorhandenes Wohngebäude 

erhalten. Am 20.11.2017 wurde ein weiterer Antrag zum Neubau einer Gerätehalle mit Nutzung des 

Hallendaches als Fläche für Photovoltaik gestellt. 

Mit Schreiben vom 30.01.2018 erhielt der Bauherr einen Ablehnungsbescheid mit der Begründung, 

dass das Vorhaben (Erweiterung Garage Werkstatt und Gerätehalle) weder im Geltungsbereich eines

rechtsverbindlichen Bebauungsplans noch innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils 

liegt, so dass das Grundstück dem Außenbereich zuzuordnen wäre. 

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Gemeinde Neuental weist für den beabsichtigten 

Eingriffsbereich die Nutzung als landwirtschaftliche Flächen auf. Im Rahmen der Aufstellung des 

Bebauungsplans soll durch eine Anpassung an die Anforderungen der Nutzungsart mit Verschiebung

der Baugrenze nach Osten eine entsprechende planungsrechtliche Absicherung in diesem 

Plangebiet erfolgen, so dass eine notwendige Betriebserweiterung planungsrechtlich erfolgen kann.

1.2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich für den Bebauungsplan liegt am nordöstlichen Ortsrand von 

Schlierbach im Bereich der Flur 5 Flurstück 53. Die genauen Grenzen des räumlichen 

Geltungsbereichs ergeben sich aus der zugehörigen Planzeichnung im Maßstab 1:1.000.

Abb. 1  Geltungsbereich des Bebauungsplans 
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1.3 Beschreibung der Änderungen der Art der baulichen Nutzung 

Das im Außenbereich liegende Grundstück (Flurstück 53) enthält innerhalb der vorhandenen 

Baugrenze im Bestand ein Wohnhaus (1), eine Werkstatt (2) und eine Werkstatt/Garage (3). 

Der Bauherr plant ein Carport (4), eine Erweiterung der Garage/Werkstatt (5), ein Carport (6), eine 

Halle (7) und ein Gartenhaus (8). Für den Carport (4) liegt eine Baugenehmigung vor. 

Abb. 2  Geltungsbereich                   vorhandene Baugrenze

Neben einer Erweiterung der Garage/Werkstatt (5) beabsichtigt der Bauherr auf der rückwärtig 

vorhandenen Freifläche den Bau einer Gerätehalle (7) für landwirtschaftliche Geräte zu errichten. 

Das Hallendach soll als Fläche für Fotovoltaik zur Eigenversorgung dienen. Die Konstruktion wird in 

Holzständerbauweise erstellt. Die Oberkante des Fußbodens (OKFF) der Halle liegt dabei 1,50 m 

unter der Oberkante Fußboden Erdgeschoss Wohnhaus, so dass diese Halle hinsichtlich des 

Landschaftsbildes kaum in Erscheinung tritt.  

Die Seitenwandverschalung erfolgt mit gedeckt weiß/beigen Trapezblechen. Der Dachstuhl wird als 

Pultdach mit 32o Neigung ausgebildet. 
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Abb. 5  Geplante Gerätehalle in Holzständerbauweise zur Aufnahme einer Fotovoltaikfläche 

Abb. 6   Geplante Gerätehalle mit einer Grundfläche von 10,00 x 20,00 m. Die Oberkante des 
Fußbodens (OKFF) der Halle liegt dabei 1,50 m unter der Oberkante Fußboden Erdgeschoss 
Wohnhaus.
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1.4 Fotodokumentation des Plangebietes

Abb. 7 Blick von der Westgrenze nach Nordwesten in Richtung Bahnhof

Abb. 8 Blick in südliche Richtung. Hinter der Hecke liegt das Flurstück 53.

Abb. 9 Blick von der südlichen Geltungsbereichsgrenze nach Nordosten
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1.5 Vorgaben übergeordneter Planungen

1.5.1 Regionalplan Nordhessen 2020
Im Regionalplan Nordhessen ist der Geltungsbereich der 21. Änderung des Flächennutzungsplans 

(Plangebiet Teilplan A) als „Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft“ dargestellt, das von einem 

Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen überlagert wird. Das primär zugewiesene 

regionalplanerische Ziel liegt in der Offenhaltung der Fläche für besondere Klimafunktionen/ 

landwirtschaftliche Bodennutzung vor anderen Raumansprüchen. 

Vorranggebiet  Forstwirtschaft                  Geltungsbereich Bebauungsplan Teilplan B

Die in der Karte festgelegten „Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft“ sind für die landwirtschaftliche 

Bodennutzung geeignet und dieser in der Regel vorbehalten. In diesen Gebieten sind Nutzungen und

Maßnahmen nicht zulässig, die die landwirtschaftliche Bodennutzung einschließlich Tierhaltung 

ausschließen oder wesentlich erschweren. 

Eine Inanspruchnahme für andere Raumansprüche ist unter besonderer Berücksichtigung des 

landwirtschaftlichen Belangs u. a. zulässig für:

• Siedlungs- und Gewerbeflächen im Umfang bis zu 5 ha im Zusammenhang mit der bebauten 

   Ortslage unter Beachtung der Ziele der Raumordnung zur Siedlungsentwicklung 

• Flächen für Photovoltaikanlagen, wenn die Genehmigungsfähigkeit durch Abstimmung mit den 

   anderen Fachbelangen hergestellt werden kann.

• keine agrarstrukturellen Gesichtspunkte entgegenstehen 

• Belange von Klima, Wasserwirtschaft und Naturschutz nicht beeinträchtigt werden 

• das Landschaftsbild nicht nachteilig verändert wird
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Im Regionalplan Nordhessen ist der Geltungsbereich der 21. Änderung des Flächennutzungsplans 

(Plangebiet Teilplan B, Kompensationsfläche für den Teilplan A) als „Vorranggebiet Forstwirtschaft“ 

dargestellt. Das primär zugewiesene regionalplanerische Ziel liegt in der Offenhaltung der Fläche für 

Wald vor anderen Raumansprüchen.

1.5.2 Flächennutzungsplan

Die Fläche des Geltungsbereichs Teilplan A ist im vorliegenden rechtswirksamen Flächennutzungs-

plan der Gemeinde Neuental nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) als Fläche für die 
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Eine Änderung des Flächennutzungsplans ist somit erforderlich. Gemäß § 6 Abs. 1 bedarf der 

Flächennutzungsplan der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde (Regierungspräsidium 

Kassel). Über die Genehmigung ist binnen eines Monats zu entscheiden.

Durch die Änderung des Flächennutzungsplans, die gleichzeitig mit der Änderung  des 

Bebauungsplans erfolgen kann, bedarf gemäß § 10 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB 

der Bebauungsplan damit nach Abschluss des Planverfahrens nicht mehr der Genehmigung der 

höheren Verwaltungsbehörde. Der Bebauungsplan wird nach Abschluss des Verfahrens 

rechtswirksam durch Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB. Der Satzungsbeschluss ist 

gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 ortsüblich bekanntzumachen. Mit der Bekanntmachung tritt der 

Bebauungsplan in Kraft.

1.5.3 Landschaftsplan

Der Landschaftsplan der Gemeinde Neuental weist für den Eingriffsbereich (östliche Teilfläche) in der

Plandarstellung der Siedlungsentwicklung des Ortsteils Schlierbach die Nutzung als Grünfläche, 

Obstgarten, Hausgarten (öffentlich/privat) aus. 

1.5.4 Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete

Die Geltungsbereiche liegen derzeit innerhalb folgender 4 Wasser-/Heilquellenschutzgebieten 

(WSG/HQS):

1) WSG, weitere Zone III B, für die Trinkwassergewinnungsanlagen „Tiefbrunnen II a, V, VI, VIII 

Haarhausen“, festgesetzt mit Verordnung vom 14.04.1976 (StAnz. 22/1976 S. 959) 

zu Gunsten des Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg, Homberg,

2) WSG, weitere Zone III B, für die Trinkwassergewinnungsanlage „Tiefbrunnen IX Haarhausen“, 

festgesetzt mit Verordnung vom 31.07.1986 (StAnz. 33/1986 S. 1609) 

zu Gunsten des Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg, Homberg,

3) HQS, qualitative Zone III/2, für die staatlich anerkannten Heilquelle „Ater Löwensprudel“, 

festgesetzt mit Verordnung vom 22.03.2001 (StAnz. 25/2001 S. 2287) 

zu Gunsten der Gemeinde Bad Zwesten.

4) HQS, qualitative Zone IV, für die staatlich anerkannten Heilquellen der Stadt Bad Wildungen, 

festgesetzt mit Verordnung vom 22.06.1977 (StAnz. 31/1977 S. 1543) 

zu Gunsten des Hessischen Staatsbades Bad Wildungen.

Die jeweils für die relevanten Zonen maßgebenden Verbots-/Gebotstatbestände gemäß den o. g. 

Schutzgebietsverordnungen sind zu beachten und einzuhalten.
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Die Wasserschutzgebiete (WSG) befinden sich in einem Änderungsverfahren mit dem Ziel, ein 

gemeinsames neues WSG „Wassergewinnungsgebiet Haarhausen“ zu Gunsten des 

Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg, Homberg festzusetzen.

Das Heilquellenschutzgebiet (HQS) der Heilquellen der Stadt Bad Wildungen befindet sich in einem 

Änderungs- bzw. Neufestsetzungsverfahren und nach heutigem Stand liegen die Geltungsbereiche 

der betreffenden Bauleitplanungen zukünftig nicht mehr in diesem HQS liegen.

1.5.5 Verkehrsflächen

Das Baufeld befindet sich innerhalb der Bauverbotszone von 20 m nach § 23 HStrG, gemessen von 

der Außenkante des befestigten Fahrbahnrandes. Innerhalb dieser Bauverbotszone dürfen keine 

baulichen Anlagen, Umfahrungen oder Parkplätze errichtet werden. Aufgrund der bereits 

bestehenden Bebauung ist eine Reduzierung  der Bauverbotszone auf 10 m möglich.

Es ist Sache des Trägers der Bauleitplanung, erforderliche Nachweise für schädliche Immissionen zu

führen und ggf. Vorkehrungen zu treffen. Kosten oder anteilige Kosten werden durch den 

Straßenbaulastträger nicht übernommen.

Die verkehrliche Erschließung über eine Linksabbiegespur auf der freien Strecke der klassifizierten 

Straße erfolgt nach den Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL-2012), wenn durch Hessen 

Mobil die verkehrliche Notwendigkeit festgestellt wird. Die Kostentragung für Planung, Bau und 

Unterhaltung unter Abstimmung mit Hessen Mobil obliegt der Gemeinde Neuental.

Die Straßenverkehrs- und Wegeflächen sind so zu dimensionieren sind, dass die Abfallentsorgungs-

fahrzeuge (in der Regel dreiachsig) die Grundstücke ungehindert anfahren können.

                 PFL Nase & Partner • Ingenieurbüro für Bauleitplanung & Landschaftsökologie • Hausmannstr. 7 • 34123 Kassel • 0561-5039194 • PFLNase@w eb  .de

         

Begründung                                                                                      Seite 11/26                           PLF Nase & Partner



                    
                       Gemeinde Neuental                                        Bauleitplanung der Gemeinde Neuental 
                       Hauptstraße 8                                                 Ortsteil Schlierbach
                        34599 Neuental                                              Bebauungsplan Nr. 22 
                                                                                              „Schlierbach Am Hainberg Ost“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Städtebauliche Planung

2.1 Art der bauliche Nutzung

Die Bauflächen des Geltungsbereichs werden als Mischgebiet (MI) im Sinne des § 6 BauNVO 

festgesetzt.

2.2 Maß der baulichen Nutzung

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung kann gemäß § 16 Abs. 2 BauNVO durch Festsetzung

1. der Grundflächenzahl oder der Größe der Grundfläche der baulichen Anlagen,

2. der Geschossflächenzahl oder der Größe der Geschossfläche, der Baumassenzahl oder der 

Baumasse,

3. der Zahl der Vollgeschosse, 

4. der Höhe der baulichen Anlagen

bestimmt werden. Gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO ist bei Festsetzung des Maßes der baulichen 

Nutzung im Bebauungsplan stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundfläche der 

baulichen Anlagen (Nr. 1) und die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen (Nr. 2) 

festzusetzen. 

Die zulässige Größe der Grundfläche für den Geltungsbereich Mischgebiet (MI) beträgt GRZ 0,3.
 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO festgelegt. Die maximal 

zulässigen Gebäudehöhen für Anbauten entsprechen den vorhandenen Gebäudehöhen, somit 

werden die Gebäudehöhen für das Mischgebiet (MI) für Anbauten an das vorhandene Wohngebäude 

(Wohnnutzung) mit 8,50 m, für Anbauten an das vorhandene Werkstattgebäude mit 6,50 m und für 

die geplante Gerätehalle in Holzständerbauweise mit 6,50 m festgelegt. 

Als Bezugspunkt für die zulässigen Gebäudehöhen (Traufhöhen) für die neuen Gebäudeflächen 

(Garage/Werkstatt und Unterstand Halle) gilt das Abstandsmaß von Oberkante Erdgeschoss-

Rohboden des vorhandenen Wohnhauses bis Schnittpunkt Außenwand mit Oberkante Dachhaut. 

Mit diesen Festsetzungen werden Bedingungen geschaffen, die die geplanten Gebäudeteile nicht zu 

stark einschränken, aber bei entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten durch die festgelegte 

Gebäudehöhe keine zusätzlichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild zulassen. 

Gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO ist das Maß der baulichen Nutzung hinreichend bestimmt. 

Ausnahmsweise zulässig ist eine Überschreitung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen durch 

untergeordnete betriebsnotwendige Teile baulicher Anlagen (z. B. Entlüftungsanlagen etc.).
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2.3 Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß § 23 BauNVO durch die Festsetzung von 

Baugrenzen bestimmt. Mit der Festsetzung der Baufenster wird die überbaubare Fläche auf den 

Bestand und auf die vorgesehenen Erweiterungen beschränkt, um einerseits den Bestand 

planungsrechtlich abzusichern und andererseits die betrieblichen Anforderungen des Nutzers zu 

wahren, ohne das über die Maßen hinaus die Flächen des Geltungsbereichs weiter bebaut werden.

2.4 Gestaltung baulicher Anlagen

Die funktional relevanten Festsetzungen hinsichtlich der Gebäudegestaltung bleiben zur 

Sicherstellung der Anforderungen auf das notwendige Maß beschränkt. Gleichzeitig soll zur 

Vermeidung potenzieller Konflikte durch primär außenwirksame Gestaltfestsetzungen die 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes minimiert werden. Dementsprechend wurden in den 

Bebauungsplan differenzierte bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. 

m. § 91 HBO zur Gestaltung von Dachflächen und Fassaden, zur Material- und Farbwahl 

aufgenommen. Diese sind vornehmlich in der Verwendung matter, gedeckter Farbtöne für Dach- und 

Fassadenflächen (baulich, farblich oder durch Begrünung) sowie teilweise Begrünung der Fassade 

zu finden. 

2.5 Grundstücksfreiflächen, Flächen mit Pflanzbindungen

Grundsätzlich wird eine Einbindung des Plangebietes in das Orts- und Landschaftsbild wie auch eine 

innere Gliederung durch die festgesetzten Pflanzverpflichtungen angestrebt. Die textlichen 

Festsetzungen enthalten für alle Anpflanzungen eine Liste empfohlener Baum- und Straucharten.

2.6 Stellflächen, Zufahrten

Die Stellflächen und Zufahrten sind aus wasserdurchlässigen Materialien (Ökopflaster, 

Rasengittersteinen, Pflaster mit Fugenanteil von mindestens 20 Prozent o. ä.) zu befestigen, sofern 

die Vorgaben des DWA Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regenwasser“ 

dies zulassen. Das DWA Arbeitsblatt A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung

von Niederschlagswasser“ ist zu beachten. 

2. 7 Erschließung 

Die Verkehrserschließung erfolgt weiterhin von der vorhanden an der Landsburger Straße (K 56) 

gelegenen Grundstückseinfahrt.

2.8 Ver- und Entsorgung, Regenrückhaltung 

Ein Schmutzwasserkanal liegt bereits innerhalb des Grundstücks. Falls neue Schmutzwasser-

leitungen der geplanten Garage/Werkstatt bzw. Unterstand Halle erforderlich sind, werden diese an 
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den vorhandenen Hauptsammler des Kanals angeschlossen. Die Ableitung des Regenwassers von 

den Dachflächen sollte in die westliche Freifläche des Grundstücks (Versickerung, Rückhaltung in 

Teich, Brauchwassernutzung etc.) erfolgen.

2.9 Gestaltung der Außenanlagen

Die Herstellung von Schotterflächen ist nur auf Wegen zur Garage bzw. Wegflächen erlaubt. Nackte 

Schotterflächen zur Gestaltung des Vorgartens bzw. Garten sind untersagt, da diese keinen 

ökologischen Wert besitzen. Erlaubt bleiben ausdrücklich zur Förderung von Insekten Kalkschotter-

flächen mit einem oberen Bodenhorizont (Ah) von mindestens 10 cm zum Anpflanzen von Stauden 

und Magerwiesen. Weiterhin sind in diesem Grundstück mindestens 3 Fledermauskästen und 3 

Nistkästen für Höhlenbrüter (Kleinvögel wie Meisen) anzubringen.  

2.10 Pflanzungen im Geltungsbereich Teilplan A

Zur Einbindung in das Landschaftsbild sind an den Außengrenzen des Grundstücks keine weiteren 

flächigen Pflanzungen erforderlich, da das Flurstück bereits jetzt durch eine etwa 4 m hohe 

Feldahornhecke gut abgeschirmt ist. Allerdings sind gemäß den Festsetzungen punktuell 5 Stück 

Obstgehölze innerhalb des Grundstücks vorgesehen. Folgende Arten können dabei Verwendung 

finden: Prunus domestica (Zwetschge), Prunus avium (Süßkirsche), Malus domestica (Apfel) und 

Juglans regia (Walnuss) innerhalb der Grundstücksfläche.

Abb. 13 Das Grundstück ist durch eine hohe Feldahornhecke (etwa 4 m) gut abgeschirmt. 
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2.11 Kompensationsfläche (Teilplan B)

Im Geltungsbereich des Teilplans A wurde durch die entstandenen Eingriffe ein Biotopwertdefizit von 

15.291 Wertpunkten ermittelt. Der Bauherr Pascal Nicht hat mit dem  Land Hessen, vertreten durch 

HessenForst, Forstamt Jesberg, für die Kompensation der 15.291 Wertpunkte einen Vertrag über den

2.12 Nutzung des Regenwassers

Die Nutzung des Regenwassers unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zur Bewässerung und 

Brauchwassernutzung wird ausdrücklich empfohlen. Insbesondere bei Starkregenereignissen leistet 

das kurzfristige Auffangen von Niederschlägen einen bedeutenden Beitrag zur Regenrückhaltung und

somit zur Entlastung des öffentlichen Kanalsystems.

2.13 Bodenschutz

Die geltenden bodenschutzrechtlichen Vorschriften sind zu beachten und einzuhalten. Der im 

Rahmen des Erdaushubs anfallende Mutterboden ist fachgerecht zu abzutragen, zu erhalten und 

nach Bauende auf dem Grundstück möglichst wieder aufzutragen oder  fachgerecht zu entsorgen. 

Falls auf dem Grundstück Altlasten vorkommen sollten, sind diese auf Kosten des Bauherrn 

fachgerecht zu entsorgen.
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2.14 Flächenbilanz Bestand/Planung

Geltungsbereich 
Bebauungsplan

Gesamtfläch
e in m²

    Gebäude
         in m²

Schotterfläche 
         in m²

Pflasterfläche 
      in m²

Hausgarten
     in m²

BESTAND 3.255 479 753 0 2.023
PLANUNG  3.255 977 0 1.347 931

2.15 Brandschutz

Die Zufahrtswege und Stellflächen für die Feuerwehr sind gemäß der Muster-Richtlinie so 

auszubauen sind, dass diese mit 16 t-Fahrzeugen bis zum jeweiligen Objekt befahren werden 

können und am Objekt die erforderliche Bewegungsfläche zur Verfügung steht.

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung darf der Mindestdurchmesser der 

Wasserleitung nicht unter NW 100 liegen und der Fließüberdruck darf in Löschwasserversorgungs-

anlagen bei maximaler Löschwasserentnahme 2,5 bar (0,25 MPa) nicht unterschreiten. Es muss zur 

Brandbekämpfung die für Mischgebiete erforderliche Löschwassermenge für eine Löschzeit von 

mindestens 2 Stunden zur Verfügung stehen.

Im Abstand von 100 m sind Hydranten zur Entnahme von Löschwasser in die Wasserleitung 

einzubauen und auf diese ist durch Hinweisschilder hinzuweisen. Zur Ergänzung sind Zisternen mit 

einzubeziehen, falls die erforderliche Wassermenge nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung 

gestellt werden kann.

Bei für das Anleitern bestimmten Stellen bei einer Oberkante über 8 m müssen die für den zweiten 

Rettungsweg erforderlichen Rettungsgeräte von der Feuerwehr vorgehalten werden und jede 

Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen muss über Hubrettungsfahrzeuge erreichbar sein.

Bei rückwärtiger Bebauung muss die Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehr berücksichtigt werden und 

die örtliche Feuerwehr sollte bei der Planung beteiligt werden.
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3. Umweltbericht

3.1 Planungsziele und Detailierungsgrad der Umweltprüfung

Nach § 2 Abs. 4 i. V. m. § 2 a Satz 2 Nr. 2 BauGB ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens für die 

Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen 

erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht – als Bestandteil der 

Begründung – entsprechend der Anlage zum Baugesetzbuch beschrieben und bewertet werden. In 

dem Umweltbericht integriert ist die Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften zum 

Umweltschutz nach § 1 a BauGB (Bodenschutzklausel, Eingriffsregelung nach BNatSchG).

Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich an den Festsetzungen des 

Bebauungsplans. Gemäß Baugesetzbuch sind hierbei die erheblichen Umweltauswirkungen, die mit 

der Planung verbunden sind, zu prüfen und die durch Nutzungen entstehenden erheblichen 

Einwirkungen des Bebauungsplans zu beschreiben. 

Das Plangebiet mit einer Gesamtgröße von ca. 3.255 m2 in der Gemarkung Schlierbach, Flur 5 

umfasst das Flurstück 53.

Abb. 15    Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 22 „Am Hainberg Ost“

Der Geltungsbereich des geplanten Bebauungsplans Nr. 22 „Am Hainberg Ost“, der in der 

Gemarkung Schlierbach in der Flur 5 liegt, befindet sich an dem nordöstlichen Ortsrand (getrennt 

durch den Bahndamm) von Schlierbach. 
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Das gesamte Plangebiet ist gemäß dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan als Fläche für die 

Landwirtschaft ausgewiesen. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 22 soll die bisher 

als „Fläche für die Landwirtschaft“ festgesetzte Fläche, auf der bereits ein Wohnhaus und ein 

Werkstattgebäude/Garage als Bestand besteht, zur Anpassung an die Nutzung als Mischgebiet (MI) 

festgesetzt werden.

Abb. 16    Geltungsbereich

3.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

3.2.1    Schutzgut Mensch

Das Plangebiet liegt nordöstlich der Ortslage Schlierbach, eingebettet zwischen landwirtschaftlichen 

Ackerfluren im Süden, im Osten und Nordosten bis zum Bahndamm. Im Norden grenzt unmittelbar an

das Flurstück 53 eine extensive Wiese mit einzelnen Obstbäumen (Flurstück 51/1 und 51/2) an. Im 

Nordosten findet sich ein mit Bäumen bewachsener Bahndamm sowie im Westen verläuft die 

Kreisstraße, an die sich wiederum westwärts der Bahndamm anschließt.

Das Plangebiet wird weiterhin von der Kreisstraße her erschlossen. Für die Naherholung 

(Spazierengehen) der ortsansässigen Bevölkerung besitzt das Plangebiet mit seiner unmittelbaren 

Umgebung keine Bedeutung. Vorbelastungen des Plangebietes bestehen durch den Verkehr der 
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Kreisstraße und den vorhandenen Bahnkörper. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Mensch sind durch die Planung nicht zu erwarten. 

Ferner wird das Plangebiet durch die vorhandene Feldahornhecke nach allen Seiten des 

Grundstücks optisch und funktional gut in die nähere Umgebung eingebunden, so dass man von den 

vorhandenen Gebäuden nur das Dach des Wohnhauses wahr nimmt, das Werkstattgebäude 

verschwindet gänzlich ohne Sichtbeziehung hinter der hohen Hecke. Auswirkungen hinsichtlich 

Schalls und sonstigen Emission auf die Ortslage und Umgebung sind nicht zu erwarten.

Bewertung: Im vorliegenden Bebauungsplan wird die Nutzung der landwirtschaftlichen Fläche 

planungsrechtlich neu strukturiert. Die nach Flächennutzungsplan ausgewiesenen Flächen für die 

Landwirtschaft werden ersetzt durch die Festsetzung eines Mischgebietes (MI). Potenzielle 

Auswirkungen hinsichtlich Schalls sind nicht zu erwarten. Zusätzliche Beeinträchtigungen auf das 

Schutzgut Mensch wie z. B. Schallemissionen sind nicht zu erwarten.

3.2.2    Schutzgut Vegetation

Das Plangebiet unterliegt auf den nicht befestigten Freiflächen einer Wiesennutzung, die sich durch

Scherrasenflächen auszeichnen und werden aufgrund ihres Arteninventars pflanzensoziologisch in

den Verband Cynosurion (Fettweiden)  der Ordnung Arrhenatheretalia  (Frischwiesen und –weiden,

Parkrasen) gestellt.

Neben  einem  hohen  Grasanteil  mit  Lolium  perenne  (Weidelgras),  Poa  trivialis  (Gewöhnliches

Rispengras) zeichnen sich diesen Flächen ebenfalls  durch schnittverträgliche Cynosurion-Arten wie

Trifolium  repens  (Weißklee)  und  Leontodon  autumnalis  (Herbst-Löwenzahn)  und  durch  weitere

Rosettenpflanzen wie Taraxacum officinale (Gemeiner Löwenzahn) aus. Diese Arten treten stets in

großer Masse auf. 

Auf den besonders stark beanspruchten Flächen finden sich mit Breitwegerich und Vogelknöterich 

vereinzelt Charakterpflanzen der Trittpflanzengesellschaften (Plantaginetea). Weiterhin wird das 

Grundstück entlang der Grenze von einer hohen Feldahornhecke (etwa 4 m) eingenommen. 

Außerhalb der Feldahornhecke findet sich ein schmaler Streifen mit nitrophilen Saumgesellschaften 

(Aegopodion).

Bewertung: Die Flächen des Geltungsbereichs weisen in pflanzensoziologischer Sicht eine sehr 

geringe Artenvielfalt auf. 
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3.2.3  Schutzgut Fauna, Schutzgebiete und Einzelbiotope

Fauna

Es konnten keine Säuger festgestellt werden. Es ist aber zu erwarten, dass in der freien Landschaft 

außerhalb des Plangebietes Arten wie Fuchs, Dachs, Steinmarder, Waschbär, Igel, Reh u. a. in den 

Gebüsch- und Offenlandflächen umherstreifen. Auf den Blüten von Umbelliferen entlang der Säume 

finden sich zahlreiche Schwebfliegen (Tubifera trivittata) und Käfer-Arten wie Roter Blumenbock 

(Leptura rubra), Wespenbock (Plagionotus arcuatus) und Blutroter Schnellkäfer (Ampedus 

sanguineus).

Bewertung: Die Auswirkungen der Planung auf eventuell in der unmittelbaren Umgebung 

vorkommende Populationen sind vernachlässigbar, insbesondere die angrenzenden ackerbaulich 

genutzten Flächen besitzen als Nahrungs- und Entwicklungsbiotop nur einen sehr geringen 

ökologischen Wert.

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, Vogelschutz- und FFH-Gebiete

Das zusammenhängende ökologische Schutzgebietssystem NATURA 2000, das somit sowohl FFH- 

als auch Vogelschutzgebiete umfasst, dient durch den Aufbau eines kohärenten Netzes dem Erhalt 

bzw. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und der 

wildlebenden Tier- und Pflanzenarten.

Bewertung: Der Geltungsbereich umfasst keine FFH- und Vogelschutzgebiete.

Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete 

Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete sind streng geschützte, rechtsverbindlich festgesetzte 

Gebiete zur Erhaltung von Ökosystemen. In ihnen gilt ein besonderer Schutz von Natur und 

Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen.

Bewertung: Im Geltungsbereich sind keine Flächen als Naturschutz- bzw. Landschaftsschutzgebiet  

ausgewiesen, noch grenzen solche Schutzgebiete an den Geltungsbereich an.

Gesetzlich geschützte Biotope

Der § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes führt besonders geschützte Einzelbiotope auf. 

Bewertung: Die innerhalb des Grundstücks vorkommenden Pflanzen-Gesellschaften gehören zu 

keinem Biotoptyp, für den ein besonderer Schutzgrund besteht.

3.2.4 Schutzgut Boden

Die Freiflächen (Scherrasenfläche) innerhalb des Geltungsbereichs sind derzeit unversiegelt so dass 

noch von einem weitgehend intakten Bodenprofil auszugehen ist. 
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Ausgangsmaterial für die Bodenbildung innerhalb des Plangebietes sind lösslehmarme (6.2.4) 

Solifluktionsdecken mit sauren Gesteinsanteilen, die der Bodeneinheit Braunerden mit Podsol-

Braunerden zuzuordnen sind. Die Hauptlage besteht aus 30-60 cm, teilweise bis 1,30 m Fließerde 

über Fließschutt (Basislage) mit Sand- bis Tonstein des Buntsandsteins. Als Bodenart treten sandige,

lehmige und tonige Substrate (Sl, Sl/L, Sl/LT, Sl/T) auf.

Bewertung Durch die geplante Ausweisung der Mischgebietsfläche wird das Bodenprofil 

entsprechend der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) überformt, so dass diese Böden nicht mehr 

für den Naturhaushalt zur Verfügung stehen. Insgesamt sind die Böden innerhalb des Plangebietes 

nur von allgemeiner Bedeutung für den Naturhaushalt.

3.2.5 Schutzgut Wasser

Für das Plangebiet liegt eine geringe Grundwasserneubildungsrate vor. Das Schutzpotenzial der 

Grundwasserüberdeckung ist aufgrund der tonig-lehmigen Substrate größtenteils als hoch zu 

bewerten. Oberflächengewässer sind nicht betroffen.

Bewertung: Die weitere Planung hat keine Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser und 

Oberflächenwasser, da Abwässer der Kanalisation zugeführt werden.

3.2.6 Schutzgut Klima/Luft

Das Plangebiet liegt im Nordosten von Schlierbach. Im Osten und Süden schließen sich meist 

ackerbaulich genutzte Flächen an, die klimatisch als Kaltluftproduzent zu bewerten sind. Von der 

derzeitigen Nutzung innerhalb des Gebietes gehen keine klimatischen oder lufthygienischen 

Vorbelastungen aus. 

Bewertung Die Art der geplanten Nutzungen innerhalb des Plangebietes ist nicht geeignet, zu 

klimatischen oder lufthygienischen Beeinträchtigungen zu führen, so dass sich insgesamt keine 

erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft durch die Realisierung der Planung ergeben.

3.2.7 Schutzgut Landschaftsbild

Das Landschaftsbild innerhalb des Plangebietes wird von einer Scherrasenfläche bestimmt, an die im

Nordosten, Osten und Süden Ackerflächen angrenzen. Im Westen ist der mit Gehölzen bestandene 

Bahndamm für das Landschaftsbild prägend.

Bewertung Es bestehen keine nutzungsbedingten Vorbelastungen des Landschaftsbildes. Das 

Plangebiet enthält aufgrund einer geringen Eigenart und Vielfalt nur wenige naturraumtypische 

Elemente, so dass dem Plangebiet nur eine geringe bis allgemeine Bedeutung für das 

Landschaftsbild zukommt. Die Umsetzung des Vorhabens führt zu keinen Veränderungen des 
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Landschaftsbildes, da das Grundstück bereits jetzt durch vorhandenen Gehölzbewuchs gut 

abgeschirmt ist und die neu geplanten Bauvorhaben (Werkstattgebäude und Halle) kaum sichtbar 

werden.

3.2.8 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter

Es liegen keine Angaben zum Vorkommen von Kultur- oder sonstigen Sachgütern innerhalb des 

Plangebietes vor.

3.3 Wechselwirkungen

Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind im Rahmen der Umweltprüfung neben den einzelnen Schutzgütern 

auch deren Wirkungsgefüge bzw. deren gegenseitige Beeinflussung zu betrachten. Auf diese Weise 

können sekundäre Effekte und Summationswirkungen erkannt und bewertet werden. 

Mit der vorliegenden Planung kommt es im Wesentlichen durch eine Neuversiegelung einer 

intensiven Scherrasenfläche für die Schutzgüter Pflanzen/Tiere und Boden/Wasser nur zu sehr 

geringen Veränderungen des Wirkungsgefüges und ihrer gegenseitigen Beeinflussung. Eine 

Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verändernde 

Wechselwirkungen ist nicht zu erwarten.

3.4 Eingriffsbilanzierungen

Um die Umwelt schützenden Belange nach § 1a BauGB in angemessener Weise zu berücksichtigen, 

sind die Vorgaben der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 14 BNatSchG anzuwenden. 

Die mit der Planung verbundenen Eingriffe sind bereits in dem Kapitel 2 ermittelt und beschrieben 

worden. 

Die wesentlichen Änderungen bestehen in der Umwandlung von Scherrasenflächen in Bauflächen 

unter Verlust von Boden durch Versiegelung. Mit der Versiegelung entsteht ein vollständiger 

Funktionsverlust des Bodens als Pflanzenstandort, Wasserspeicher und Lebensraum für 

Mikroorganismen und Bodentiere.

3.4.1 Kompensationsverordnung

Die abschließende Bilanzierung nach dem Biotopwertverfahren zeigt an, ob mit den zugeordneten

Maßnahmen  auch  unter  flächenmäßigen  Gesichtspunkten  hinreichender  Ausgleich  für  die

Beeinträchtigung des Naturhaushaltes geschaffen werden kann oder  ob weiterer Ausgleichsbedarf

besteht.

Grundlage ist die  Verordnung über die  Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, das Führen

von  Ökokonten,  deren  Handelbarkeit  und  die  Festsetzung  von  Ersatzzahlungen

(Kompensationsverordnung- KV gültig vom 10.11.2018,  gültig bis 31.12.2026.).  Die nachfolgenden

Tabelle zeigen die Bilanzierungen im Bereich des Teilplans A. 
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Abb. 17   Geltungsbereich Teilplan A 

Nutzungs-/Biotoptyp
nach Biotopwertliste

Wertpunkte
je m²

Flächenanteil (m²) je Biotop             Biotopwert    

vorher nachher vorher nachher
Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6

BESTAND (B)
11.221 Hausgärten 14 1.751        0 24.514       0
10.510 Gebäude    3    479        0   1.437       0
10.520 Schotterflächen    6    753       0   4.518        0
04.210 Baumreihe 34    272    272   9.248 9.248
04.110 Einzelbaum (10) 34      (30)        0   1.020        0

EINGRIFF (E) 
MI 0,3 3       0   977         0 2.931
Mi 0,15 3       0   488         0 1.464
11.221 Hausgärten 14       0    659         0 9.226
10.510 Pflasterflächen 3       0    859         0 2.577
Summe/Übertrag    3.255        3.255 40.737 25.446
Biotopwertdifferenz  15.291

Tabelle: Biotopwertbilanzierung für den Geltungsbereich Teilplan A 
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Im Geltungsbereich des Teilplans A wurde durch die entstandenen Eingriffe ein Biotopwertdefizit von 

15.291 Wertpunkten ermittelt. Der Bauherr Pascal Nicht hat mit dem  Land Hessen, vertreten durch 

HessenForst, Forstamt Jesberg, für die Kompensation der 15.291 Wertpunkte einen Vertrag über den
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3.5 Entwicklungsprognosen

3.5.1 Entwicklung der Umwelt bei Durchführung der Planung

Mit der Planung entstehen einerseits sehr geringe Umweltauswirkungen (Pflanzen, Boden), die 

innerhalb des Geltungsbereichs ggf. kompensiert werden können. Andererseits wird aber auch durch 

die Erweiterung des Werkstattgebäudes der langfristige Betrieb gesichert. Mit dem Erhalt der 

angrenzenden Gehölze und Pflanzung von Bäumen ist das Plangebiet weiterhin in die Landschaft 

eingebunden und optisch abgeschirmt.

3.5.2 Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante)

Ohne die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 22, der die vorhandene und zukünftige Nutzung 

und Bebauung innerhalb des Plangebietes regelt, wäre eine weitere Nutzung planungsrechtlich nicht 

zulässig. 

3.6 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich 

3.6.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

Nach § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 14 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft, 

die durch die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen zu erwarten sind,

zu vermeiden, auszugleichen oder zu ersetzen. Eingriffe dürfen die Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushalts und des Landschaftsbildes nicht mehr als unbedingt notwendig beeinträchtigen. 

Hieraus resultiert, dass Eingriffe, wo möglich, zu vermeiden oder zu minimieren sind. In der 

vorliegenden Planung ist diesen Grundsätzen Rechnung getragen worden:

● durch die Festsetzung der max. überbaubaren Flächen wird die Versiegelung minimiert. 

● durch die Festsetzung der Traufhöhe werden Auswirkungen auf das Landschaftsbild vermieden.

● durch die Befestigung der Stellflächen mit wasserdurchlässigen Materialien werden die

   Auswirkungen auf die Schutzgüter Vegetation, Boden und Wasser verringert. 

● das oberflächlich anfallende, nicht verunreinigte Niederschlagswasser soll teilweise vor Ort

    versickert werden und kommt somit der Grundwasserneubildung zugute. 

● mit der Weiterentwicklung von neuen Gehölzen auf dem privaten Grundstück werden

   Eingriffe in Natur und Landschaftsbild vermieden.

All diese zuvor festgesetzten Maßnahmen wirken vermindernd auf die mit der Planung verbundenen 

Eingriffe. 
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4. Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Der neu aufzustellende Bebauungsplan Nr. 22 „Schlierbach Am Hainberg Ost“ dient der Anpassung 

und Fortentwicklung des Geltungsbereichs, um den Erhalt des Werkstattbetriebs langfristig 

sicherzustellen.

Die Planungsfläche ist nach dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan als Fläche für die 

Landwirtschaft festgesetzt. Das im Außenbereich liegende Grundstück (Flurstück 53) enthält 

innerhalb der vorhandenen Baugrenze im Bestand ein Wohnhaus, eine Werkstatt und eine 

Werkstatt/Garage. Der Bauherr plant ein eine Erweiterung der Garage/Werkstatt und eine 

Gerätehalle mit einer Fotovoltaikanlage.

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans soll eine Umwidmung der Fläche für die 

Landwirtschaft in eine Mischgebietsfläche (MI) erfolgen. 

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand von Schlierbach, eingebettet zwischen 

landwirtschaftlichen Flächen im Nordosten, Osten und Süden sowie einen Bahndamm im Westen. 

Die nächstgelegene Wohnbebauung (westlich des Bahndammes) ist von der westlichen 

Geltungsbereichsgrenze etwa 52 m entfernt.  

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch werden durch die Planung nicht berührt. Die 

Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Schutzgebiete, Wasser, Klima/Luft und Landschaftsbild 

sind vernachlässigbar.

Im Sinne der Eingriffsregelung ergeben sich unter Berücksichtigung der Festsetzungen des 

Bebauungsplanes zur Kompensation hauptsächlich Eingriffe für das Schutzgut Boden/Vegetation 

durch den teilweisen Verlust einer Scherrasenfläche und Versiegelung im Bereich des Plangebietes. 

Das Planungskonzept zur Aufstellung des Bebauungsplans ist durch geeignete Vermeidungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen so ausgerichtet, dass es die durch den Eingriff entstehenden 

Beeinträchtigungen auf den Naturhaushalt weitgehend vermeidet und minimiert. 
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Die Umsetzung der artenschutzrechtlichen Vorgaben in Hessen nach der so genannten „kleinen 

Artenschutznovelle“ durch die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom Dezember 2007 

(BNatSchG 2007) forderte sowohl von Behörden als auch von Vorhabens- und Planungsträgern eine 

Anpassung ihrer Vorgehensweisen in der Planungs- und Zulassungspraxis.

Immer dann, wenn es bei Vorhaben und Plänen begründete Hinweise gibt, dass nach europäischem 

Recht geschützte Tier- und Pflanzenarten beeinträchtigt werden können, ist ein 

artenschutzrechtlicher Beitrag erforderlich. Dieser beinhaltet auf jeden Fall die Prüfung der 

Verbotstatbestände und ggf. die Ausnahmeprüfung nach den Vorgaben des 

Bundesnaturschutzgesetzes.

Dieser Leitfaden hat keinen legislativen Charakter, setzt also keine neuen Vorschriften, sondern gibt 

Hinweise zur Anwendung der geltenden Regelungen und stellt ein Muster für eine einheitliche 

Abarbeitung der artenschutzrechtlichen Prüfung zur Verfügung.

Die Abarbeitung der artenschutzrechtlichen Prüfung für den Bebauungsplan Nr. 22 „Am Hainberg 

Ost“ erfolgt nach dem Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (2. Fassung 2011).

Die Bestände wild lebender Tier- und Pflanzenarten werden durch unterschiedliche Faktoren 

gefährdet: zum einen durch die Veränderung oder Vernichtung ihrer Lebensräume und 

Lebensbedingungen, zum anderen durch den gezielten Zugriff des Menschen auf einzelne 

Individuen.

Bis zu der grundlegenden Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 10. Januar 2006 (C 

98/03) war nach überwiegendem Verständnis das Naturschutzrecht darauf ausgelegt, die Erhaltung 

der Lebensräume von Tieren und Pflanzen im Wesentlichen durch die Eingriffsregelung 

(Vermeidung, Minimierung und Ausgleich bzw. Ersatz von Auswirkungen auf den Naturhaushalt), 

durch die Ausweisung von besonders wertvollen Flächen als Schutzgebiete sowie den gesetzlichen 

Schutz von bestimmten Biotopen zu gewährleisten.

Der Artenschutz im engeren Sinne war als Schutz einzelner Tier- und Pflanzenexemplare vor dem 

Zugriff des Menschen ausgestaltet. Er betraf weitestgehend Tier- und Pflanzenarten, die besonders 

attraktiv für Sammler oder Händler waren und hierdurch in ihrem Bestand gefährdet wurden. Auch in 

den Bestimmungen der FFH-Richtlinie (FFH-RL) sowie noch deutlicher in der Vogelschutzrichtlinie 

(VRL) finden sich diese unterschiedlichen Zielsetzungen wieder.

Die im Juli 2009 beschlossene Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes ist im
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März 2010 in Kraft getreten (BNatSchG 2010). Für den hier erläuterten Bereich des Artenschutzes 

blieb es im Wesentlichen bei den bisherigen Inhalten.

Neu ist, dass sich die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote bei zulässigen Eingriffen sowie bei nach 

§ 30, 33 und 34 BauGB zulässigen Vorhaben künftig nicht mehr nur auf die europäischen Vogelarten 

und die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie beziehen, sondern auch auf national besonders 

geschützte Arten.

Die Zugriffsverbote des § 44 Abs.1 BNatSchG, nämlich die Verbote

Nr. 1  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 

oder zu zerstören,

Nr. 2  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert,

Nr. 3  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

Nr. 4  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören

gelten grundsätzlich für alle besonders geschützten Tier- (Ziff.1, 3) und Pflanzenarten (Ziff.4) bzw. 

alle streng geschützten Tierarten und die europäischen Vogelarten (Ziff. 2).

In Planungs- und Zulassungsverfahren sind jedoch die Maßgaben des § 44 Abs. 5 BNatSchG zu 

beachten. Danach gelten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei der Durchführung eines 

zugelassenen Eingriffs oder eines nach den Vorschriften des BauGB zulässigen Vorhabens (B-Pläne 

nach § 30, während Planaufstellung nach § 33, im Innenbereich nach § 34) nur für die Arten des 

Anhangs IV der FFH-RL und die europäischen Vogelarten4. Auf einen besonderen Schutz nach der 

EG-VO Nr. 338/97 oder der BArtSchV kommt es nicht an.
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Alle übrigen Tier- und Pflanzen-Arten sind weiterhin als Bestandteil des Naturhaushalts im Rahmen 

der Eingriffsregelung oder auch nach anderen Rechtsgrundlagen (z.B. Belang i.S.d. § 35 Abs. 3 Nr. 5

BauGB) zu berücksichtigen.

Betrachtet wird hier die Anwendung des § 44 Abs. 1 und 5 sowie des § 45 Abs. 7 BNatSchG im 

Rahmen von zulässigen Eingriffen nach § 15 BNatSchG sowie von zulässigen Vorhaben im Sinne 

der §§ 30, 33 und 34 BauGB.

Da im Rahmen einer Planung oder einer Vorhabenszulassung mit hoher Wahrscheinlichkeit davon 

ausgegangen werden kann, dass Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder europäische 

Vogelarten im Planungsraum vorkommen können, wird eine Auseinandersetzung mit den 

artenschutzrechtlichen Vorgaben erforderlich.

Aus einer zu erstellenden Liste der im Untersuchungsraum vorkommenden und potentiell 

vorkommenden Anhang IV Arten und europäischen Vogelarten erfolgt die Ermittlung der für das 

Vorhaben relevanten Arten.

Für die jeweils betroffene Art wird in einzelnen Prüfschritten erarbeitet, ob die Verbote des § 44 Abs. 

1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG bei der Verwirklichung des Vorhabens berührt werden. Wird dies bei allen 

Verboten verneint, so ist das Vorhaben in Bezug auf das Artenschutzrecht zulässig und damit die 

artenschutzrechtliche Prüfung abgeschlossen.

Werden jedoch

- der Individuenschutz von Pflanzen (§ 44 Abs. 1 Nr. 4)

- der Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 3) oder

- der Individuenschutz der Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1) unvermeidbar im Zusammenhang mit der 

Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten

berührt, schließt sich ein nächster Prüfschritt an.

Dieser resultiert aus dem Wortlaut des § 44 Abs. 5, Sätze 2, 3 und 4 BNatSchG. Danach ist zu 

prüfen, ob die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang ggf. durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen weiterhin erfüllt wird. Sofern dies 

verneint werden muss, bedarf es der Anwendung der Ausnahmeregelung in § 45 Abs. 7 BNatSchG.

Lässt sich eine erhebliche Störung gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 oder eine Tötung gem. § 44

Abs. 1 Nr. 1 auch durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen nicht verhindern, kommt es direkt zur 

Anwendung der Ausnahmeregelung gemäß § 45 Abs. 7.
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Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (Zugriffsverbote) sind neu gefasst und an den 

europarechtlichen Rahmen angeglichen worden. Unter den Nummern 1 bis 3 sind nun alle für Tiere - 

einschließlich deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten - geltenden Verbote erfasst. Nummer 4 regelt 

sämtliche für Pflanzen einschließlich deren Standorte geltenden Verbotsbestimmungen.

Auf die Erfüllung subjektiver Tatbestandsmerkmale wie absichtlich, vorsätzlich oder fahrlässig kommt 

es im Rahmen der Verbote nach Absatz 1 nicht an. Ist ein Verbotstatbestand objektiv erfüllt, kann die 

zuständige Behörde bereits ordnungsrechtlich tätig werden, indem sie etwa eine Unterlassungs-

verfügung erlässt. Die subjektive Seite ist im Rahmen der Verfolgung tatbestandsmäßiger 

Handlungen als Ordnungswidrigkeit oder Straftat zu prüfen.

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).

Direkte Verletzungen oder Tötungen von Tieren oder deren Entwicklungsformen können im 

Zusammenhang mit Planungs- und Zulassungsverfahren z.B. bei der Baufeldfreiräumung oder der 

Errichtung von Baustelleneinrichtungen auftreten, z.B. wenn Winterquartiere von Amphibien oder 

Reptilien überbaut werden.

Solche Verletzungen oder Tötungen sind allerdings dann nicht tatbestandsmäßig

- wenn sie mit der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

dieser Arten verbunden sind

- wenn sie unvermeidbar sind und

- die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 S.2 BNatSchG).

Unvermeidbar sind Tötungen oder Verletzungen von Individuen nur, wenn sie nicht durch 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wie z.B. zeitliche Vorgaben für Baumfällungen mit Nist- 

oder Bruthöhlen (außerhalb der Fortpflanzungszeiten), Umsiedlung von Mauereidechsen vor der 

Überbauung einer Fortpflanzungsstätte o. ä¤. ausgeschlossen werden können.
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Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 

lokalen Population einer Art verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).

Der Begriff Störungen umfasst im Kontext der Artenschutzprüfung Ereignisse, die zwar die 

körperliche Unversehrtheit eines Tieres nicht direkt beeinträchtigen (Unterschied zur Verletzung), 

aber eine Veränderung auf physiologischer Ebene oder eine Verhaltensänderung bewirken, die sich 

nachteilig auswirkt (z.B. durch erhöhten Energieverbrauch infolge von Fluchtreaktionen).

Somit sind Intensität, Dauer und Frequenz von Störungen entscheidende Parameter für die 

Beurteilung der Auswirkungen von Störungen auf eine Art (nach EU-Kommission 2007b, S. 41 und 

TRAUTNER 2008).

Störungen können beispielsweise durch akustische oder optische Signale infolge von Bewegung, 

Lärm, Licht oder durch Schadstoffe eintreten. Denkbare Störursachen können auch die Verkleinerung

von Jagdhabitaten, die Unterbrechung von Flugrouten (Hessisch Lichtenau II AZ.: 9 A 3/06, Rdnr. 

230) oder strukturbedingte Störwirkungen wie z. B die Trennwirkung von Trassen, die 

Silhouettenwirkung des Verkehrs, von Modellflugzeugen, Windkraftanlagen und Straßendämmen 

oder die Kulissenwirkung auf Offenlandbrüter (TRAUTNER 2008, S. 2, 12) sein.

Verboten ist eine erhebliche Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Diese Zeiten gelten als besonders störungsempfindliche 

Phasen. Da die FFH-RL und die VRL ein breites Spektrum von Arten umfassen, die sich ökologisch, 

biologisch und in ihrem Verhalten stark voneinander unterscheiden, muss bei der Definition der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten artspezifisch 

vorgegangen werden.

Die Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit kann die Balz, die Paarung, den Nestbau oder die Wahl des 

Ortes der Eiablage oder Niederkunft, die Niederkunft oder Eiablage selbst bzw. die Produktion von 

Nachkommen im Falle der ungeschlechtlichen Fortpflanzung, die Eientwicklung und den 

Schlupfvorgang sowie die Aufzucht der Jungen bis zur Selbständigkeit umfassen (EU-KOMMISSION 

2007b, S. 43) (bei Fledermäusen z.B. bis zur Auflösung der Wochenstuben).

Die Mauser bezeichnet Abwerfen und Neuwachstum von Federn bei Vogelarten; bei einigen Arten ist 

sie mit Flugunfähigkeit verbunden (TRAUTNER 2008). Überwinterungszeit bezeichnet einen 

Zeitraum (in der Regel während der kalten Jahreszeit), in der die Tiere inaktiv sind und in einem 
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Schlaf-, Starre- oder Ruhezustand verweilen. Dieser Zustand geht in der Regel mit einer 

Herabsetzung der Körpertemperatur und einer Verlangsamung von Herzschlag und Atmung einher. 

So verbrauchen die Tiere (z.B. einige Fledermausarten, Nagetiere, Amphibien und Reptilien) 

während der Überwinterungszeit weniger Energie als in ihrer aktiven Phase, wodurch sie auch bei 

strengen Temperaturen überleben können.

Unter Wanderung versteht man die periodische, in der Regel durch jahreszeitliche Veränderungen 

oder Änderungen des Futterangebots bedingte Migration von Tieren von einem Gebiet zum anderen 

als natürlicher Teil ihres Lebenszyklus (EU- KOMMISSION 2007b, S. 43). Relevant sind dabei jedoch

nur erhebliche Störungen, d.h. Störungen, durch die sich der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert.

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 3

BNatSchG).

Das Verbot betrifft nicht den Lebensraum der Arten insgesamt, sondern nur selektiv die bezeichneten

Lebensstätten, die durch bestimmte Funktionen geprägt sind (BVerwG.Urteil vom 12.03.2008 

Hessisch-Lichtenau II,  Az. 9 A 3.06).

Geschützt sind danach der als Ort der Fortpflanzung oder Ruhe dienende Gegenstand, z.B. einzelne 

Nester oder Höhlenbäume, und zwar allein wegen dieser ihm zukommenden Funktion. weiteren 

Nachweisen). Als Fortpflanzungsstätte wurden bisher folgende Beispiele genannt: Balzplätze, 

Paarungsgebiete, Neststandorte, Brutplätze oder -kolonien, Wurfbaue oder -plätze, Eiablage-, 

Verpuppungs- und Schlupfplätze oder Areale, die von den Larven oder Jungen genutzt werden 

(LANA 2009).

Die Ruhestätten umfassen alle Orte, die ein Tier regelmäßig zum Ruhen oder Schlafen aufsucht oder

an die es sich zu Zeiten längerer Inaktivität zurückzieht. Als Ruhestätten gelten z.B. Schlaf-, Mauser- 

und Rastplätze, Sonnplätze, Schlafbaue oder -nester, Verstecke und Schutzbauten sowie Sommer- 

und Winterquartiere (LANA2009).

Im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag sind die konkret betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

artspezifisch zu ermitteln. Soweit dies im Rahmen der Verhältnismäßigkeit nicht möglich ist, können 

auch gutachterliche Einschätzungen vorgenommen werden.
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Der Begriff der Fortpflanzungs- und Ruhestätten umfasst im Hinblick auf brutplatztreue Vogelarten 

nicht nur aktuell besetzte, sondern auch regelmäßig benutzte  Brutplätze, selbst wenn sie während  

der winterlichen Abwesenheit von Zugvögeln unbenutzt sind (BVerwG, Beschluss vom 13. März 2008

A 4 bei Jena, AZ. 9 VR 9/07, Rdnr. 29). Dies gilt zumindest dann, wenn nach den Lebensgewohn-

heiten der Art eine regelmäßig wiederkehrende Nutzung der konkreten Strukturen zu erwarten ist  

(BVerwG, Urteil vom 18. März 2009 A 44 Ratingen, Velbert, AZ.: 9 A 39/07 Rdnr. 66). Hierfür bedarf 

es einer artspezifischen Prognose. 

Tagesquartiere von bspw. Fledermäusen sind im Sinne des Verbotstatbestands des § 44 Abs. 1 Nr. 3

BNatSchG als Ruhestätten anzusehen, wenn diese nach fachgutachterlicher Einschätzung mit einer 

hohen Wahrscheinlichkeit regelmäßig (d.h. nicht nur sporadisch) genutzt werden.

Bei Arten, die ihre Lebensstätten jährlich wechseln oder neu anlegen, ist demnach die Zerstörung 

einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte außerhalb der Nutzungszeiten kein Verstoß gegen die 

artenschutzrechtlichen Vorschriften. So wäre es beispielsweise zulässig, bei Vogelarten mit räumlich 

wechselnden Neststandorten das Baufeld außerhalb der Brutzeit frei zu räumen (z. B. bei der 

Wiesenschafstelze).

Dies gilt nicht für sog. reviertreue Vogelarten, die zwar ihre Brutplätze, nicht aber ihre Brutreviere 

regelmäßig wechseln (z.B. Kiebitz, Feldsperling, Mittelspecht). Hier kann ein Verstoß dann vorliegen, 

wenn in einem regelmäßig belegten Brutrevier alle für den Nestbau geeigneten Brutplätze verloren 

gehen (Urteil des BVerwG vom 18.03.2009 A 44 Ratingen, Velbert, Az.: 9 A 39.07 Rdnr. 75). Auch 

hierfür bedarf es einer artspezifischen Prognose im Einzelfall.

Potenzielle Lebensstätten, d.h. nicht genutzte, sondern lediglich zur Nutzung geeignete 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten sind grundsätzlich nicht geschützt, da es hierbei am erforderlichen 

Individuenbezug fehlt.

Nahrungshabitate bzw. Jagdreviere fallen grundsätzlich nicht unter den Schutz der Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten.

Wanderkorridore, z.B. von Amphibien zählen ebenfalls nicht zu den geschützten Fortpflanzungs- oder

Ruhestätten. Allerdings sind derartige Wanderkorridore oder auch Jagd- bzw. Nahrungshabitate im 

Rahmen der Eingriffsregelung oder auch ggf. bei der Prüfung des Störungstatbestandes zu 

berücksichtigen.
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Es ist verboten, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG).

Neben der direkten Zerstörung der Pflanzen durch Bauarbeiten sind auch nachteilige Veränderungen

z.B. durch Stickstoff- oder sonstige Schadstoffeinträge zu prüfen. Soweit die ökologische Funktion 

des betroffenen Pflanzenstandorts im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden kann, ggf. 

auch durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, greift die Legalausnahme des § 44 Abs. 5 S.2, 4 

BNatSchG entsprechend.

Voraussetzungen für die Zulassung einer Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs.1 BNatSchG 

sind demnach:

1. Zwingende Gründe überwiegenden öffentlichen Interesses

Im Rahmen von Planungs- und Zulassungsverfahren dürften i.d.R. nur die Gründe des § 45 Abs. 8 S.

1 Nr. 5 BNatSchG in Betracht kommen, nämlich die zwingenden Gründe des überwiegenden 

öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.

Ob zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen, ist jeweils im Einzelfall 

unter Berücksichtigung der widerstreitenden Belange zu entscheiden.

Der Begriff der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses ist in den Richtlinien 

nicht definiert.

In bestimmten Fällen müssen die zuständigen Behörden, ausgehend von der Struktur der 

Bestimmung, ihre Zustimmung zu den jeweiligen Plänen und Projekten von der Bedingung abhängig 

machen, ob im Rahmen der Abwägung die Erhaltungsziele für das von diesen Maßnahmen 

betroffene Gebiet oder die genannten zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses im 

Vordergrund stehen.

2. Fehlen zumutbarer Alternativen

Bei der Prüfung von Alternativen sind auch Abstriche am Grad der Zielerreichung des Vorhabens 

hinzunehmen. Ist eine entsprechende Alternative verfügbar, besteht ein strikt zu beachtendes Ver- 

meidungsgebot, das nicht im Wege der planerischen Abwägung überwunden werden kann. 

Umgekehrt muss das Fehlen von Alternativen nachgewiesen werden. Dieser Nachweis misslingt, 

wenn Lösungen nicht untersucht wurden, die nicht von vornherein ausgeschlossen werden können, 
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selbst wenn sie gewisse Schwierigkeiten und Nachteile bei der Zielverwirklichung mit sich gebracht 

hätten.

3. Keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen

Weitere Voraussetzung für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung ist, dass sich der 

Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert (§ 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG) und 

Art. 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie nicht entgegensteht.

Hierfür ist im Einzelfall die Festlegung von geeigneten Maßnahmen zur Wahrung bzw. Verbesserung 

des Erhaltungszustands der betroffenen Populationen (sog. FCS- Maßnahmen, measures to ensure 

a favourable conservation status) erforderlich.

Art. 16 Abs. 1 S. 1 FFH-RL verlangt für die Arten des Anhangs IV, dass die Populationen der 

betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung ohne 

Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen.

Auch wenn der Erhaltungszustand der Populationen der betreffenden Tierarten bereits vor 

Projektbeginn ungünstig ist, sind Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen Verboten zulässig, 

wenn hinreichend nachgewiesen werden kann, dass sie den ungünstigen Erhaltungszustand dieser 

Populationen nicht verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 

nicht behindern.

Befreiungen nach § 67 BNatSchG von den artenschutzrechtlichen Verboten sind nur noch in wenigen

Fällen denkbar. Nachdem die Voraussetzungen für die Überwindung der Verbotstatbestände des § 

42 im öffentlichen Interesse vollständig neu in § 45 Abs. 7 BNatSchG 2010 geregelt sind, bedarf es 

nur mehr eines Befreiungstatbestandes für Fallkonstellationen, in denen die Verbote des § 44 zu 

einer unzumutbaren Belastung des Einzelnen führen.

Die Ausgestaltung der Regelung als Ermessensregelung stellt sicher, dass im Einzelfall das Interesse

an einer Durchsetzung des gesetzlichen Verbots (im Falle einer unzumutbaren, d.h. nicht mehr in den

Bereich der Sozialbindung des Eigentums fallenden Belastung unter Zahlung des erforderlichen 

Ausgleichs) mit dem Interesse an der Ermöglichung bzw. Fortdauer der Nutzung abgewogen werden 

kann.

Durch Nebenbestimmungen kann dabei im Falle der Erteilung der Befreiung sichergestellt werden, 

dass der Betroffene etwa durch Ersatzmaßnahmen gleichwertige Zustände wiederherstellt.
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Da die artenschutzrechtlichen Regelungen der §§ 44 - 45 Bundesnaturschutzgesetzes unmittelbar 

gelten, sind diese in den Plan- bzw. Antragsunterlagen eigenständig abzuarbeiten. Hierzu ist ein 

artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zu erstellen, in dem die Prüfung, ob Schädigungen oder 

Störungen geschützter Arten eintreten, anhand folgender Arbeitsschritte vorzunehmen ist:

Bestandserfassung

Dieser Arbeitsschritt dient der Ermittlung und Klärung des im Wirkungsraum vorkommenden, 

relevanten Artenspektrums. Hierzu zählt die Auswertung vorhandener Daten und die Klärung bzw. 

Durchführung notwendiger Erhebungen zum Schließen von Datenlücken.

Konfliktanalyse

Auf Basis der Wirkfaktoren des Projektes/Planes erfolgt in diesem Arbeitsschritt die Prognose und 

Bewertung der artenschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigungen im Sinne der Schädigungs- und 

Störungsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - Nr. 4 nach den spezifischen Maßstäben des § 44 BNatSchG.

Bei Unsicherheiten über die Wirkungsprognose ist es möglich, mit Analogieschlüssen, 

Prognosewahrscheinlichkeiten, Schätzungen und, sofern der Sachverhalt damit angemessen erfasst 

werden kann, mit worst-case-Betrachtungen zu arbeiten. Außerdem sind Möglichkeiten zur 

Vermeidung und zum vorgezogenen Ausgleich von Beeinträchtigungen zu ermitteln und zu bewerten.

Maßnahmenplanung

Soweit geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen möglich sind, sind diese 

artbezogen zu konzipieren und im Einzelnen konkret zu beschreiben (Art und Umfang der 

Maßnahme, Zeitpunkt der Durchführung, Maßnahmen zur Pflege und dauerhaften Wirksamkeit etc.). 

Die Maßnahmenbeschreibung ist möglichst in Form von Maßnahmenblättern anschaulich zu 

dokumentieren (z.B. im Rahmen des landschaftspflegerischen Begleitplans).

ggf. Klärung der Ausnahmevoraussetzungen

Falls erhebliche Beeinträchtigungen der europäisch geschützten Arten nicht vermieden oder durch 

artspezifische Maßnahmen nicht vorgezogen ausgeglichen werden können, muss ggf. geklärt 

werden, ob die weiteren Kriterien erfüllt sind, damit eine artenschutzrechtliche Ausnahme 

beansprucht werden kann. Neben der erforderlichen Darlegung der zwingenden Gründe des 

überwiegenden öffentlichen Interesses durch den Projekt-/Planungsträger muss aus fachlicher Sicht 

im Wesentlichen bewertet werden, ob Alternativen zur Vermeidung der artenschutzrechtlichen 
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Verbotstatbestände bestehen und/oder ggf. durch welche geeigneten Maßnahmen (sog. FCS-

Maßnahmen) gewährleistet werden kann, dass trotz Ausnahme keine Verschlechterung des 

Erhaltungszustands eintreten wird.

Das Prüfungsergebnis der Konfliktanalyse und ggf. der fachlichen Klärung von Ausnahme-

voraussetzungen ist im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag anschaulich zu dokumentieren. Die hierzu

geeigneten bzw. anzuwendenden Methoden und Arbeitshilfen - für eine vereinfachte Prüfung für 

bestimmte Vogelarten sowie für die im Übrigen ausführlich durchzuführende Art-für-Art-Prüfung - 

werden in Kap. 3.3 und 3.4 vorgestellt.

Einer Überprüfung der Schädigungs- und Störungstatbestände geht im Regelfall eine Ermittlung der 

in dem Raum des Vorhabens vorkommenden Anhang IV- und europäischen Vogelarten voraus.

Hinweise zur Untersuchungstiefe für Vogelarten und Fledermäuse bei der Planung von 

Windkraftanlagen finden sich auf der Homepage des HMUELV.

Die Größe des hierfür heranzuziehenden Untersuchungsraumes richtet sich nach den von dem 

betreffenden Vorhaben ausgehenden Wirkungen bzw. den erwarteten Beeinträchtigungen (= 

Wirkraum). Hierzu sind zunächst vorliegende Daten- und Informationsgrundlagen (Fachliteratur, 

Landschaftspläne, die zentrale NATIS-Art-Datenbank, Artenschutzprogramme, Angaben der 

Fachbehörden, Planungen anderer Planungsträger im Raum) auszuwerten.

In Abhängigkeit der Datenlage wird jedoch im Vorfeld einer artenschutzrechtlichen Prüfung in der 

Regel eine Bestandserhebung der Arten durch den Vorhabensträger notwendig werden. Dabei ist 

insbesondere auch vorliegenden Indizien von bestimmten Artvorkommen nachzugehen.

Die Erfassung hat nach den jeweils geeigneten Kartierungsmethoden zu erfolgen. Hierbei ist 

hinsichtlich der Vögel bei den in einem günstigen Erhaltungszustand befindlichen Vogelarten im 

Regelfall eine Übersichts-Kartierung (Linien- und/oder Punktkartierung) ausreichend (vgl. Südbeck et 

al. 2005), wohingegen für die Arten mit einer Art-für-Art-Betrachtung eine genauere Revierkartierung 

erfolgen sollte.

In besonderen Fällen und mit Einverständnis der zuständigen Naturschutzbehörde kann es 

ausreichen, geeignete (dokumentierte) Daten Dritter auszuwerten.

Arten, deren Vorkommen im Wirkraum aufgrund der vorgefundenen Biotopausstattung als 

wahrscheinlich anzunehmen ist, die aber nur mit unvertretbarem Aufwand erfasst werden können 
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(z.B. Haselmaus), werden mit entsprechender Begründung als potenziell vorkommende Arten in die 

Prüfung einbezogen.

Grundsätzlich ist in einem ersten Schritt eine Abschichtung des für die Artenschutzprüfung 

heranzuziehenden Artenspektrums der Anhang IV- und europäischen Vogelarten für ein konkretes 

Vorhaben insoweit möglich, als diejenigen Arten,

● deren natürliches Verbreitungsgebiet nicht im Bereich um das geplante Vorhaben liegt 

(Zufallsfunde, Irrgäste),

● die nicht im Wirkraum des geplanten Vorhabens vorkommen, wobei sowohl die durch das 

Vorhaben bedingten anlagebezogenen (direkter Standort des Vorhabens) als auch die bau- (z.B. 

Arbeitsstreifen, separate Baustrassen, Verlärmung durch Baufahrzeuge) und betriebsbedingten 

(Lärm, Schadstoff-, Lichtemissionen etc.) Wirkprozesse zu berücksichtigen sind,

oder

● die gegenüber den jeweiligen Wirkfaktoren des Vorhabens nach gesicherten Kenntnissen keine 

Empfindlichkeit aufweisen bzw. erwarten lassen, können von einer weiteren Betrachtung 

ausgeschlossen werden. Dies ist entsprechend zu begründen und zu dokumentieren.

Die sich aus dieser Abschichtung ergebende Liste der sog. relevanten Arten für eine Artenschutz-

prüfung sollte mit den Naturschutzbehörden abgestimmt werden.

Für die Vogelarten, deren Erhaltungszustand in der sog. Ampelliste für die hessischen Brutvögel 

landesweit mit Grün (= günstig) bewertet wurde bzw. die dort unter Status III der aufgeführten 

geschützten Neozoen/ Gefangenschaftsflüchtlinge fallen (s. Anhang 3 „Zum Erhaltungszustand der 

Brutvogelarten Hessens“), kann in der Regel eine vereinfachte Prüfung erfolgen.

Bei diesen in einem landesweit günstigen Erhaltungszustand befindlichen Vogelarten wird davon 

ausgegangen, dass

● es sich hierbei um in der Regel euryöke/ubiquitäre Arten handelt, die jeweils landesweit (durch ihre 

Nicht-Aufführung in der Roten Liste fachlich untermauert) mehr oder weniger häufig und verbreitet 

sind bzw. aufgrund ihres weiten Lebensraumspektrums in der Lage sind, vergleichsweise einfach 

andere Standorte zu besiedeln oder auf diese auszuweichen,

● und damit im Regelfall die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang (das 

Schädigungsverbot nach Nr. 3 und das Tötungsverbot nach Nr. 1 des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

betreffend) weiterhin erfüllt wird bzw. der Erhaltungszustand der lokalen Population (das 

Störungsverbot unter Nr. 2 des § 44 Abs. 1 BNatSchG betreffend) weiterhin gewahrt bleibt und 

insofern die Schädigungs-/Störungstatbestände nicht zum Tragen kommen.
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Eine wenn auch vereinfachte Prüfung dieser allgemein häufigen Arten wird insoweit erforderlich, als 

nach der Rechtsprechung (BVerwG v. 12.03.2008 A 44 Hessisch Lichtenau II,  Rdn. 225) bei der 

gebotenen individuenbezogenen Betrachtung auch diese nicht ungeprüft gelassen werden dürfen.

Für die vereinfachte Prüfung wird eine tabellarische Form vorgeschlagen, in der die jeweiligen 

Betroffenheiten der Arten kurz dargestellt werden (s. Leitfaden, Anhang 2 Mustertabelle zur 

Darstellung der Betroffenheiten allgemein häufiger Vogelarten). 

Neben der Angabe von Art und Umfang der Betroffenheit erfolgt ergänzend ein Hinweis auf solche - 

Kompensationsmaßnahmen, die geeignet sind, den Eintritt eines Verbotstatbestandes zu verhindern 

(zur Verhinderung des Eintretens eines Verbotstatbestandes eine Biotop-Neuschaffung oder eine 

Optimierung eines bestehenden Biotops wird). 

In Abhängigkeit von der jeweiligen Art und der Ausstattung des vorhandenen Landschaftsraumes an 

jeweils geeigneten Habitaten kann sicherlich auch bei den allgemein häufigen Arten nur bis zu einer 

gewissen Anzahl von beeinträchtigten Individuen bzw. Brutpaaren davon ausgegangen werden, dass

( u. a. mit den benannten Kompensationsmaßnahmen) die ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird oder der Erhaltungszustand der lokalen Population gewahrt 

bleibt.

Sind demnach bei einem Vorhaben in größerer Anzahl Individuen/Brutpaare durch die 

Verbotstatbestände betroffen, ist eine Abhandlung über eine vereinfachte Prüfung nicht mehr 

angezeigt und stattdessen ein vertiefte Art-für-Art-Prüfung durchzuführen. Diese Schwelle ist jeweils 

im Einzelfall artspezifisch zu beurteilen (in erster Linie anhand der Biologie der Art und der 

geeigneten Habitatausstattung vor Ort).

Alternativ zur tabellarischen Form der vereinfachten Prüfung ist auch eine gruppenweise Betrachtung

über eine Zusammenfassung von Arten mit im Wesentlichen übereinstimmenden ökologischen 

Lebensraum-Ansprüchen in sogenannte Gilden (z.B. Heckenbewohner) möglich, die durch 

entsprechende Stellvertreter repräsentiert werden. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass für die 

ausgewählten Arten neben den gleichen Habitatansprüchen auch gleiche Empfindlichkeiten 

gegenüber den relevanten Wirkfaktoren vorliegen.

Die Anhang IV-Arten kommen trotz teilweise günstigen Erhaltungszustandes (s. Anhang 4) insoweit 

nicht für eine vereinfachte Prüfung in Betracht, als sie meist Lebensraumansprüche haben, die in der 

Landschaft seltener vorzufinden sind.

Im Unterschied zu den allgemein häufigen, euryöken Vogelarten ist bei diesen Arten je nach Mobilität

oder Ortstreue daher im Regelfall ein Ausweichen nicht in gleichartiger Weise möglich.
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Das Planungsgebiet (nordöstlich der Ortslage Schlierbach) des Bebauungsplans Nr. 22 „Am 

Hainberg Ost“, eingebettet zwischen landwirtschaftlichen Ackerfluren im Süden, im Osten und 

Nordosten bis zum Bahndamm, liegt etwa 375 m südwestlich des FFH- und Vogelschutzgebietes 

„Altwässer der Schwalm nordöstlich Schlierbach 5021-302,. Im Norden grenzt unmittelbar an das 

Flurstück 53 eine extensive Wiese mit einzelnen Obstbäumen (Flurstück 51/1 und 51/2) an. Im 

Nordosten findet sich ein mit Bäumen bewachsener Bahndamm sowie im Westen verläuft die 

Kreisstraße, an die sich wiederum westwärts der Bahndamm anschließt.

Abb. 2 Naturräumliche Lage   Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am Hainberg Ost“
 FFH- und Vogelschutzgebietes „Altwässer der Schwalm nordöstlich Schlierbach 5021-302

Das Flurstück 53 (Planungsgebiet) umfasst in etwa eine Fläche von ca. 3.248 m2 in der Gemarkung 

Schlierbach der Flur 5. Der Untersuchungsraum umfasst den Geltungsbereich mit der Hecke sowie 

die für eine artenschutzrechtliche Einschätzung relevanten unmittelbar direkt angrenzenden Flächen.
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Die floristische und faunistische Kartierung für die artenschutzrechtliche Prüfung fand im Sommer 

2021 und Frühling 2022 statt. Untersucht wurden das überplante Grundstück und die angrenzenden 

Biotopstrukturen (Vegetations- und Nutzungsstruktur sowie die erkennbare Artenausstattung). Die 

Abgrenzung von Biotoptypen folgt der Kompensationsverordnung des Landes Hessen in der 

Neufassung vom Nov. 2018. 

Neben einer allgemeinen Erfassung von Flora und Fauna wurde im Rahmen der Begehung 

insbesondere Augenmerk auf ein Vorkommen der Arten der FFH-Richtlinie nach Anhang I, Anhang II 

und Anhang IV sowie maßgebliche Brut- und Rastvogelarten der Vogelschutz-Richtlinie nach Anhang

I gelegt. Die nachfolgende Aufzählung (Buchstabe a-e) gibt eine Kurzinformation über die Methodik 

für die Grunddatenerfassung:

a) Erfassung von Wuchsorten besonders geschützter/ gefährdeter Pflanzenarten,

b) Erfassung von dauerhaft genutzten/ nutzbaren Brut- und Ruhestätten einschlägiger Artengruppen 

durch Sichtkontrolle.

c) Erfassung von Vogel-, Reptilen und Schmetterlingsarten und sonstiger auffälliger Tieraktivitäten, 

durch Fernglasbeobachtung

d) Besiedelungsindizien zur Haselmaus mit Nachsuche von Kobeln, Fraßspuren an Nüssen, 

Bastschälungen an Wipfelzweigen.

e) Besiedelungsindizien zu Fledermausaktivitäten 

Die nachfolgende Tabelle 13 beinhaltet die im Untersuchungsgebiet festgestellten Vögel und 

bewertet den Erhaltungszustand in einer 3-stufigen Skala: 

                            

günstig                             ungünstig-unzureichend            ungünstig-schlecht
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Das Untersuchungsgebiet für die Bestandserfassung ist in dem nachfolgenden Luftbild dargestellt.

Es umfasst den Geltungsbereich mit der Feldahornhecke, die angrenzenden Ackerfluren, die nördlich

gelegene extensiv genutzte Wiesenfläche und die großkronigen Gehölzbestände entlang der Straße.

Abb. 4 Übersicht Untersuchungsgebiet

Die artenschutzrechtliche Untersuchung umfasst die Bestandserfassung der Pflanzengesellschaften 

sowie die faunistische Erfassung von Vögeln, Säugetiere, Amphibien, Hautflügler, Zweiflügler, 

Schmetterlinge, Heuschrecken und Käfer.

Die Bestandserfassung erfolgte von August 2021 bis Juni 2022.. Stellvertretend für die Erfassung der

Arten werden nachfolgend einige Tagesbeobachtungen aufgeführt. 
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Die innerhalb des Plangebietes vorhandenen Biotop- und Vegetationsstrukturen lassen sich in 7 

größere zusammenhängende Biotopkomplexe unterscheiden: 

1. ►  Trauben-Eichen-Birkenwald (Betulo-Quercetum petraeae)

2. ►  Feldahornhecke (Acer campestre-Bestand)

3. ►  Glatthaferwiese (Arrhenatheretum)

4. ►  Weidelgras-Scherrasen (Lolio-Cynosuretum)

5. ►  Ackerfluren

1.   Biotopkomplex Trauben-  Eichen-Bestand
Charakteristisch ist überwiegend die Betula pendula (Birke) und Quercus petraea (Traubeneiche), 

punktuell Fagus sylvatica (Rotbuche) und Picea abies (Fichte). Stellenweise finden sich auch 

vereinzelt Gebüsche mit Salix caprea (Salweide).

Abb. 5 Gehölzbestand entlang der Landsburger Straße (rechte Bildseite).

Da die Bäume viel Licht auf den Boden lassen, ist der Bodenbewuchs oft dicht geschlossen und gut 

entwickelt. Daneben herrschen Zwergsträucher und einige Gräser als Säurezeiger wie Deschampsia 

flexuosa (Drahtschmiele) und Holcus mollis (Honiggras). Das queckenähnlich wuchernde und sehr 

lichtbedürftige Honiggras (Holcus mollis) kann als lokale Charakterart gelten. Nitrophile Säume wie 

Brennnessel-Giersch-Saum (Urtico-Aegopodietum) und Heckenkerbel- Saum (Alliario-

Chaerophylletum) nehmen stellenweise den Saumbereich ein.
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2.   Biotopkomplex Hecke mit Feldahorn

Das Planungsgebiet wird von einer etwa 4 m hohen und 1,5 m breiten Feldahornhecke umgrenzt, die 

das Grundstück abschirmt und gut in das Landschaftsbild einbindet. Nitrophile Säume wie 

Brennnessel-Giersch-Saum (Urtico-Aegopodietum) und Heckenkerbel- Saum (Alliario-

Chaerophylletum), teilweise auch Säume mit Gräsern wie Glatthafer  nehmen stellenweise den 

Randbereich ein.

Abb. 6 Feldahornhecke entlang des Grundstücks

3.   Biotopkomplex Wiese (extensive Nutzung) nördlich des Geltungsbereichs

An die Feldahornhecke des Geltungsbereichs schließt sich nördlich eine extensiv genutzte Wiese an,

die pflanzensoziologisch zu den planaren Glatthaferwiesen (Dauco-Arrhenatheren) gehören. Der 

Bestandsaufbau ist durch eine ausgeglichene Mischung von Ober-, Mittel- und Untergräsern sowie 

Kräutern gekennzeichnet. 

Kennzeichnende Assoziations (Gesellschafts)-Charakterarten dieser Glatthaferwiese sind im 

Untersuchungsgebiet der namensgebende Glatthafer (Arrhenatherum elatius). Dazu kommen 

Wiesen-Labkraut (Galium album), Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pratensis) und Pastinak 

(Pastinaca sativa) sowie punktuell weitere Ordnungscharakterarten wie Löwenzahn (Taraxacum 

officinale), Knäulgras (Dactylis glomerata), Wilde Möhre (Daucus carota), Wicke (Vicia sepium) sowie

Klassencharakterarten wie Weißklee (Trifolium repens), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), 

                 PFL Nase & Partner • Ingenieurbüro für Bauleitplanung & Landschaftsökologie • Hausmannstr. 7 • 34123 Kassel • 0561-5039194 • PFLNase@web  .de

   

      Artenschutzrechtliche Prüfung  zur Begründung          Anlage 1      Seite 21/37                              PLF Nase & Partner



                                              Gemeinde Neuental, Ortsteil Schlierbach
 
                                              Bebauungsplan Nr. 22 „Am Hainberg Ost“

 

Hahnenfuß (Ranunculus acris), Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa) und Wiesen-Platterbse 

(Lathyrus pratensis).

Abb. 7 Extensiv genutzte Wiese am Nordrand des Geltungsbereichs

4.   Biotopkomplex Weidelgras-Scherrasen innerhalb des Grundstücks

Die sonstigen innerhalb des Grundstücks verbliebenen Vegetaionsflächen werden von Scherrasen-

flächen eingenommen. Die Gesellschaften dieses Verbandes stehen in engem Zusammenhang mit 

den planaren Gesellschaften des Arrhenatherion, mit denen sie nach der Artenzusammensetzung 

und den ökologischen Ansprüchen nach verwandt sind.

Vegetationskundlich werden die Scherrasen in den Verband Cynosurion (Fettweiden) innerhalb der 

Ordnung Arrhenatheretalia (Frischwiesen und –weiden, Parkrasen) gestellt. Dem fortdauernden 

Kurzgehaltenwerden sind naturgemäß nur die weidefesten Grünlandarten gewachsen, während die 

nicht tritt- und weidefesten eigentlichen Arrhenatherion-Arten ausgeschieden werden. 

Da aber auch die weidefesten Arten praktisch keiner Schnittwiese fehlen, findet durch den Effekt des 

Intensivmähens mehr eine verarmende Auslese an Arten  als das Auftreten einer völlig neuen 

Artenverbindung statt. Neben einem hohen Grasanteil mit Lolium perenne (Weidelgras), Poa trivialis 

(Gewöhnliches Rispengras) zeichnen sich diesen Flächen durch schnittverträgliche Cynosurion-Arten

wie Trifolium repens (Weißklee) und Leontodon autumnalis (Herbst-Löwenzahn) und durch weitere 

Rosetten-pflanzen wie Taraxacum officinale (Gemeiner Löwenzahn) aus.
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Abb. 8 Scherrasenfläche innerhalb des Grundstücks

5.   Biotopkomplex Ackerflur

Es sind gedüngte und gespritzte Äcker Eine Ackerbegleitflora ist nur punktuell mit wenigen 

Exemplaren im Untersuchungsgebiet vorhanden.

Abb. 9 Ackerflur nordöstlich des Planungsgebietes
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Vegetationskundlich werden die Getreide-, Rüben-, Mais und Rapsäcker in den Verband Aperion 

spica – venti  (Windhalm – Äcker) innerhalb der Ordnung Aperetalia  (Bodensaure Getreideunkraut – 

Gesellschaften) der Klasse Secalinetea cerealis (Getreideunkraut - Gesellschaften) gestellt.

Kennzeichnende Assoziations (Gesellschafts)–Charakterarten dieser Äcker, die nur punktuell und 

auch dann nur in den Randflächen anzutreffen sind, sind vorwiegend Kleine Brennnessel (Urtica 

urens), Acker-Hahnenfuß (Ranunculus arvensis), Klatsch-Mohn (Papaver rhoeas) und Kamille 

(Matricaria inodora). 

Zur möglichst vollständigen und aussagekräftigen Charakterisierung des Standortes (Angaben über 

Boden, Wasserhaushalt, Chemismus, faunistisches Potential) und Zuordnung in die Wertliste nach 

Nutzungstypen gemäß der Anlage 3 der am 10.11.2018 in Kraft getretenen Kompensations-

verordnung (KV) wurden die Vegetation im Untersuchungsgebiet erfasst und die Flora pflanzen-

soziologisch charakterisiert. Wie bereits im Kapitel 5.1.1 beschrieben, finden sich im Untersuchungs-

gebiet für den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag folgende Biotop- und Vegetationsstrukturen:

1. ►  Trauben-Eichen-Birkenwald (Betulo-Quercetum petraeae)

2. ►  Feldahornhecke (Acer campestre-Bestand)

3. ►  Glatthaferwiese (Arrhenatheretum)

4. ►  Weidelgras-Scherrasen (Lolio-Cynosuretum)

5. ►  Ackerfluren

Nach der Hessischen Biotoptypenkartierung von 1999 wurden für das Untersuchungsgebiet keine 

schützenswerten Biotoptypen bzw. Biotopkomplexe ausgewiesen. 

Abb. 10      Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am Hainberg Ost“  
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Die nächsten gesetzlich geschützten Biotope wurden im Rahmen der Hessischen Biotoptypen-

kartierung die südwestlich gelegenen Streuobstbestände (Biotoptyp-Nr. 03.000, Biotop-Nr. 819, 

Streuobst nordöstlich Schlierbachs) erfasst. 

Nachfolgend wird die im Gebiet vorkommende Vegetation pflanzensoziologisch eingeordnet. 

Zunächst wird die Grundeinheit, also die Assoziation mit ihren Charakterarten genannt. Danach findet

eine Einordnung dieser Gesellschaft zu dem Verband, der Ordnung und der Klasse statt. Falls eine 

Untergliederung systematisch nicht möglich ist, erfolgt eine Bezeichnung als Bestand.

Biotopkomplex Trauben-Eichen-Birkenwald
Gesellschaft: Betulo-Quercetum petraeae(Trauben-Eichen-Birkenwald)
Verband: Quercion petraeae (Eichen-Trockenwälder)
Ordnung: Quercetalia pubescenti (Eichen-Trockenwälder)
Klasse: Quercetea pubescenti-petraeae (Eichen-Trockenwälder)

Biotopkomplex Feldahornhecke
Gesellschaft: Feldahornhecken-Bestand (Vorwaldgesellschaften)
Verband: Sambuco-Salicion capreae (Holunder-Weiden-Vorwaldgesellschaft)
Ordnung: Atropetalia (Schlagfluren und Vorwaldgesellschaften)
Klasse: Epilobietea angustifolii (Schlagfluren und Vorwaldgesellschaften)

Biotopkomplex Extensive Glatthaferwiese
Gesellschaft: Arrhenatheretum (Glatthaferwiese)
Verband: Arrhenatherion (Tal-Fettwiesen, Glatthaferwiesen, Fettweiden)
Ordnung: Arrhenatheretalia  (Fettwiesen, Fettweiden, Parkrasen)
Klasse: Molinio – Arrhenatheretea  (Grünland - Gesellschaften)

Biotopkomplex Scherrasen
Gesellschaft: Lolio-Cynosuretum (Weidelgras-Scherrasen)
Verband: Cynosurion (Fettweiden)
Ordnung: Arrhenatheretalia  (Fettwiesen, Fettweiden, Parkrasen)
Klasse: Molinio – Arrhenatheretea  (Grünland - Gesellschaften)

Biotopkomplex Ackerflur
Gesellschaft: Matricarietum  (Kamillen – Gesellschaft)
Verband: Aperion spica – venti  (Windhalm – Äcker)
Ordnung: Aperetalia  (Bodensaure Getreideunkraut – Ges.)
Klasse: Secalinetea cerealis (Getreideunkraut - Gesellschaften)
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Das Untersuchungsgebiet für die Bestandserfassung der Fauna umfasst die zuvor angesprochenen 

Biotopkomplexe. In der nachfolgenden Beschreibung wurden die erfassten Tierarten – soweit eine 

Trennung einwandfrei möglich war – den einzelnen Gebieten zugeordnet. 

Bei der Strukturdiagnose für die Bauleitplanung werden die folgenden Strukturen gesucht:

• Ast- und Stammhöhlungen sowie Holz- und Rindenspalten, die als Vogel- und Fledermaus-

  brutplätze, Zwischenquartiere oder auch Überwinterungsquartiere dienen können (Sichtung von 

  Besiedelungshinweisen wie Fährten, Nistmaterial, Verkotung, Nahrungsreste).

• Stehendes und liegendes, vorrangig starkstämmiges und langlebiges Totholz als Brutstätte für 

  Kerbtiere (oberflächliches Absuchen von Fraßgängen, Auswurf, Tierreste).

• Ansammlungen aus Kompostmaterial, die als Brutstätte für Kerfe und als Rückzugs und 

  Überwinterungsort für Igel oder Kriechtiere dienen können (Anheben von Belägen, 

  Schürfe).

• Aufheizpunkte an Gesteinshaufen, Schalungen, Hochrainen, oberflächlich erkennbare 

  Erdbauten.

• Spaltenquartiere, Nischen und Höhlungen an Gebäuden (wie 1.), in geeigneten 

  Dämmerungsphasen Ein-/Ausflugbeobachtung an potentiellen Spalt- und Höhlenquartieren.

• Offenwasserflächen, Freiwasser, Sohle und Bewuchs.

Bei der Erfassung (Beobachtung, Zählung) der einzelnen Vogelarten und der jeweiligen 

Vogelansammlungen (Trupps, Fress-  und Zuggemeinschaften etc.) wurde nach den allgemein in 

anerkannten Grundlagenwerken nach  BIBBY , C.J. at al. (1995): „Methoden der Feldornithologie“ und 

nach SÜDBECK, P . at al. (2005): „Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ 

gearbeitet. 

Die Untersuchungen zur Artengruppe der Avifauna waren gestützt auf Revierkartierungen der 

Brutvogelfauna und Erfassung der Nahrungsgäste im Untersuchungsgebiet, Horst- und 

Baumhöhlenkartierungen wurden ebenfalls durchgeführt.

Nach diesen Kartiervorlagen wurden im Sommer 2021 und Frühling 2022 die durch Rufe bzw. Sicht 

angetroffenen Vögel erfasst. Zu den Erhebungsterminen wurden Vogelarten in die nachfolgende 

Tabelle aufgenommen. Di e gelisteten Arten setzen sich aus Freibrütern, Nischen- und Höhlenbrütern

zusammen, die im Gehölz des Geltungsbereichs Brutplätze finden. Geeignete Habitatsstrukturen für 

Bodenbrüter (Feldlerche, Braunkehlchen) sind innerhalb der extensiven Wiese vorhanden.
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Derzeit sind keine dauerhaften Kronenhorste (Krähenvögel, Tauben) nachgewiesen. Höhlen (für 

Spechte, Kleiber, Feldsperling, Meisen) sind in dem Traubeneichenbestand (nur außerhalb des 

Geltungsbereichs) ausgebildet, konkrete Bruten wurden hier aber nicht registriert.

Revieranzeigendes Verhalten der Arten Haus- und Feldsperling, Girlitz und Stieglitz sind auf die 

angrenzenden Wiesen beschränkt.

Abb. 11 Vogelbrut einer Amsel als Freibrüter innerhalb der Feldahornhecke   

Die Männchen der Kuckucke rufen aus dem Traubeneichenwald. Ebenfalls gibt ein Eichelhäher 

laute Warnrufe von sich. Am Stamm einer Birke läuft ein Buntspecht und sucht nach Insekten. 

Weiterhin wurden Elster, Kleiber, Gartenbaumläufer, Rotkehlchen und Kohlmeise gesichtet.

Innerhalb der extensiven Frischwiese wurde ein rufender Feldschwirl gesichtet. Als haupt-

sächlichster Vertreter von Sträucher- und Busch-Strukturen wurden weiterhin Goldammer und 

Feldsperling festgestellt. Ein Mäusebussard kreist über die Ackerfläche und hält mit seinem 

fächerförmig gespreizten Schwanz Ausschau nach Beute. 

Als Brutvögel für das Untersuchungsgebiet sind generell Amsel, Goldammer, Mönchsgrasmücke, 

Ringeltaube, Rotkehlchen und Stieglitz einzustufen. Nahrungsgäste oder Überflieger sind u. a. 

Mäusebussard, Eichelhäher, Feldsperling, Rabenkrähe, Ringeltauben, Türkentauben.
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Nutzbare Strukturen von Bauwerken

Die Anwesen innerhalb des Geltungsbereichs sind durch Wohngebäude gekennzeichnet, die für die 

Avifauna keine artenschutzfachlich relevanten Bauteile aufweisen. Soweit einsehbar wurden unter 

den niedrigen Traufüberständen keine Schwalbennester oder Nischenbrüteraktivitäten festgestellt. 

Horste, Auffällige Freinester

Innerhalb des Geltungsbereichs wurde in dem Gehölz der Feldahornhecke ein kleinerer Reisighorst 

von Typ „Krähennest“ gefunden und 10 Nester von Freibrütern sowie auf einer großkronigen Fichte 

ein Nest der Rabenkrähe. Bodennester einschlägiger Agrarbrüter sind schwer auffindbar und sind 

grundsätzlich nur außerhalb des Geltungsbereichs potenziell anzutreffen, es wurden aber keine 

Feldarten nachgewiesen

Abb. 12 Wahrscheinlich ein Nest einer Elster. In Nestmitte hat sich ein Admiral niedergelassen.

Baumhöhlen, -spalten, Totholz

Innerhalb der Extensivwiese finden sich Neuanpflanzungen von Obstbäumen ohne Brutrelevanz. 

Eine alte Obstbaumgruppe (3 Bäume) am Nordrand der Wiese ist überaltert und von Pflegerück-

stand geprägt. Verschütterte Äste haben Kleinhöhlen und Stammrisse sowie in einem Fall eine 

Hohlstämmigkeit ausgebildet. Die Höhlungen waren aber stark wetteroffen und nicht mit Nistmaterial 

ausgepolstert.
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Art VSR/
FFH

Art-
Sch

Erhaltung Winterstatus Strategie Brutstättenhinweise
Nachweisangaben

Amsel 
(Turdus merula)s

Art. 1 §  
+

Jahresvogel Nistperiode
ab 04-06

Heckenbrüter Freibrüter

Elster 
(Pica pica)

Art. 1 §
+

Jahresvogel Nistperiode
ab 04-07

Gehölzbrüter Freibrüter

Haussperling 
(Passer domesticus)

Art. 1 §  
+

Jahresvogel Nistperiode
ab 04-07

Höhlen/Nischenbrüter
(Gehölz)

Feldsperling
(Passer montanus)

Art. 1 §  
+

Jahresvogel Nistperiode
ab 04-07

Höhlen/Nischenbrüter
(Gehölz)

Ringeltaube 
(Columba palumbus)

Art. 1 §
+

Teilzieher Nistperiode
ab 03-08

Baumbrüter Freibrüter
Horste 

Star 
(Sturnus vulgaris)

Art. 1 §
+

Zugvogel 
Nistperiode 

Nistperiode
ab 04-07

Höhlenbrüter 
Koloniebrüter

Kohlmeise 
(Parus  major)

Art. 1 §
+

Jahresvogel
Winterbalz

Nistperiode
ab 03-08

Höhlenbrüter Gehölze

Kleiber 
(Sitta europaea)

Art. 1 §
+

Jahresvogel
Winterbalz

Nistperiode
ab 04-06

angepasste Baumhöhlen

Rotkelchen 
(Erithacus rubecula)

Art. 1 §
+

Teilzieher Nistperiode
ab 03-07

(Hecken)Bodenbrüter
Frei-(Nischen)brüter

Stieglitz 
(Carduelis carduelis)

Art. 1 §  
+

Teilzieher Nistperiode
ab 04-07

Nischen(Boden)-brüter
Gehölze Spalten

Girlitz 
(Serinus serinus)

Art. 1 §
+

Teilzieher Nistperiode
ab 03-05

Gehölzbrüter Freibrüter

Goldammer 
(Emberiza citrinella)

Art. 1 §  
+

Zug(Strich)-
vogel

Nistperiode
ab 04-07

Freibrüter/Heckenbrüter
an Rainen/Kleingehölzen

Abb. 13 Tabelle Artennachweis   Erfassung Sichtung innerhalb bzw. unmittelbar an der Hecke
                                                     Erfassung innerhalb Extensivwiese, Acker bzw. Überflieger
                                                     Erhaltungszustand günstig   

                                               Erhaltungszustand ungünstig-schlecht
                                               Erhaltungszustand ungünstig – unzureichend

Schutz: §/§§ besonders geschützt/bes. u. streng geschützt nach BArtSchV,
Vogelschutzrichtlinie: VSR I "Schutzgebiete auszuweisen", VSR Z = "Zugvogelart, phasenweiser 
Gebietsschutz".
Art. 1 = Pauschalschutz der europäischen Vogelarten in bestimmten Lebenszyklen nach der VSR.
Angaben zu Trends und Regionalverbreitung:
Regionale Verbreitung: - = keine Angabe möglich; 0= sporadisch; + rel. häufig - verbreitet.

Bei den Untersuchungen zur Artengruppe der Säuger wurde der Schwerpunkt auf das Vorkommen 

der Kleinsäuger gelegt, die artenschutzrelevanten Arten Haselmaus (Muscardinuns avellanarius) und 

Feldhamster (Cricetus cricetus) wurden besonders berücksichtigt. 

Ein Vorkommen der Haselmaus als dämmerungs- und nachaktiver Bilch ist nur schwer feststellbar 

und kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, ist aber aufgrund der vorhandenen Vegetation nicht

sehr wahrscheinlich. So sind keine Beerensträucher wie Brombeere, Himbeere, Holunder und Hasel 

vorhanden. 
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Auch wurden keine charakteristischen Fraßspuren an Nüssen oder an Baumtrieben entdeckt. Haufen

und Gänge von Feldhamstern finden sich innerhalb der Extensivwiese. 

Fuchs und 1 Wildkaninchen wurden gesichtet. Weiterhin fanden sich Trittsiegel von Waschbären

und Marderzeichen (Kot).

Erdbauten, Spalten/ Klüfte, Aufheizpunkte

Mit mäßiger Eignung als Aufheizpunkt wurden die schütteren, steinigen Flächen innerhalb des 

Geltungsbereichs eingeschätzt, xerothermophile Reptilien wie Zauneidechse (Lacerta agilis ) wurden 

aber nicht gefunden.

Die Wegegräben am nördlich des Geltungsbereichs sind sohltrocken und haben keine Eignung zur 

Reproduktion amphibischer Arten

und die Zweiflügler bilden sie eine der vier Insektenordnungen mit etwa 156.000 beschriebenen Arten

aus 132 Familien. Hautflügler sind wegen ihrer Bedeutung für die Pflanzenbestäubung (Bienen), ihrer

oft von keiner anderen Tiergruppe erreichten Dichte und Biomasse in zahlreichen Ökosystemen 

(Ameisen) und ihres großen und oft populationsbegrenzenden Einflusses auf alle anderen Insekten 

eine ökologische Schlüsselgruppe mit entscheidender Bedeutung für Struktur und Funktion fast aller 

terrestrischen Ökosysteme. 

Im Untersuchungsgebiet werden die Hautflügler durch Bienen, Wespen, Hummeln und Ameisen 

vertreten. Stellvertretend für die Erfassung der Hautflügler (Erfassungszeitraum August 2021) werden

nachfolgend einige Tagesbeobachtungen aufgeführt. 

Im Randbereich der Extensivwiese mit nitrophilen Säumen, die sich durch Doldenblütler (Kälberkropf)

auszeichnen, ist sehr häufig die schwarz gefärbte Bürsthornblattwespe anzutreffen, deren Flügel 

gelb getönt sind. Wie nicht anders zu erwarten, entwickelt sich deren Larve an den zahlreich im 

Gebiet vorkommenden Birken. 

Auf etwas trockenen steinig sandigen Böden fand sich die Fremde Wegameise. Sie ist durch ein 

stehendes, schuppenförmiges Stielglied gekennzeichnet und hat eine dunkelbraun bis fast schwarze 

Färbung. Die Nestanlage liegt unter einem Stein. Sie ernährt sich mit Vorliebe von den 
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Ausscheidungen von Blatt-, Schild- und Wurzelläusen. Diese „Milchkühe“ werden sorgsam gepflegt 

und durch Betrillern mit den Fühlern zur Abgabe zuckerhaltiger Ausscheidungen bewegt. 

Sehr häufig auf den Lippenblüten und im Bereich der blühenden Gestrüppe wurde die Erdhummel 

gesichtet, die vorn auf dem Thorax und auf dem 2. Hinterleibssegment eine breite gelbe Binde 

besitzt. Auffallend für diese Art ist auch die weiße Behaarung der beiden letzten Hinterleibssegmente

An Hautflügler wurden im Untersuchungsgebiet folgende Arten festgestellt: Gemeinde Wespe, Rote 

Wespe,  Erdhummel und Fremde Wegameise.

Die Zweiflügler (Diptera) bilden eine Ordnung der Insekten innerhalb der Neuflügler (Neoptera). Zu 

den Zweiflüglern gehören knapp 160.000 Arten aus 226 Familien. Zweiflügler zeichnen sich dadurch 

aus, dass nur zwei der üblicherweise vier bei Insekten vorkommenden Flügel als solche ausgebildet 

sind. Dabei handelt es sich um die Vorderflügel, die Hinterflügel sind dagegen zu so genannten 

Schwingkölbchen (Halteren) umgebildet. Die Facettenaugen der Zweiflügler sind meistens gut 

ausgebildet und liegen beidseitig des Kopfes, wobei sie sich oberseits auch berühren können oder 

wie bei den Stielaugenfliegen weit voneinander getrennt liegen.

Im Untersuchungsgebiet sind die Zweiflügler durch Fliegen vertreten wie die Blaue Schmeißfliege 

(graublau bis schwarzblau mit dunklen Schillerflecken), die als Brummer bekannte Fliegenart. Auf 

den Blüten von Doldenblütlern konnte die Späte Frühlingsschwebfliege und Gemeine 

Winterschwebfliege beobachtet werden.

Diese Schwebfliegen können, wie die meisten Schwebfliegen, im Flug auf der Stelle stehen. Das 

Weibchen legt seine Eier an Blattlauskolonien ab. Die Larve ernährt sich von Blattläusen, die sie mit 

ihren Mundhaken ergreift und aussaugt. 

Die Schmetterlinge (Lepidoptera) oder Falter bilden mit knapp 160.000 beschriebenen Arten (Stand:

2011) in etwa 130 Familien und 46 Überfamilien nach den Käfern (Coleoptera) die an Arten 

zweitreichste Insekten-Ordnung. In Mitteleuropa sind sie mit etwa 4000 Arten vertreten; für 

Gesamteuropa verzeichnet der Katalog von Ole Karsholt über 10.600 Arten. In Deutschland sind es 

etwa 3700 Arten.

Die Augen sind wie bei anderen Insekten als Facettenaugen ausgebildet. Diese bestehen aus bis zu 

6.000 kleinen Einzelaugen (Ommatidien). Neben diesen haben viele Schmetterlingsarten zusätzlich 

ein Paar Einzelaugen (Ocellen), mit denen sie ihren Tag-Nacht-Rhythmus steuern.
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Im Gegensatz zu den Tagfaltern haben Nachtfalter, die großen Helligkeitsunterschieden ausgesetzt 

werden, Pigmentzellen in ihren Augen, mit denen sie die einfallende Lichtintensität regulieren 

können. Sie sind kurzsichtig, da sie bedingt durch die Facettenaugen nicht akkommodieren, also die 

Sehschärfe nicht dem Objektabstand anpassen können. Hinzu kommt, dass sie durch die Facetten 

auch nur „pixelig“ sehen. 

Sie besitzen aber ein großes Gesichtsfeld und reagieren gut auf Bewegungen. Die Falter haben auch

eine andere Farbempfindlichkeit als der Mensch. Sie erkennen keine roten Farben, dafür sind sie im 

Ultraviolettbereich empfindlich. Speziell die Nachtfalter werden von UV-Lampen angezogen. Mit ihren

Augen können Schmetterlinge etwa 200 m weit sehen und sich auf ein in diesem Abstandsbereich 

befindliches Flugziel hinbewegen. 

Schwerpunktmäßig in der extensiven Wiese und an den besonnten Krautsäumen entlang der 

Feldahornhecke wurden Schmetterlinge nachgesucht. Neben Ubiquisten wurden häufige und 

verbreitete Arten der mesophilen Grünlandländer und Krautfluren registriert. 

Auch der Kleine Fuchs mit seinen oberseits gelbrot mit blauen, halbmondförmigen 

Randzeichnungen und schwarzen Flecken kommt im Planungsgebiet vor. Wie beim Tagpfauenauge 

entwickelt sich die Raupe vom Kleinen Fuchs an der Brennnessel. Ein Exemplar des Admirals 

konnte man auf den Doldenblütlern und an der Hecke beobachten. Die Flügel des Admirals sind 

oberseits schwarzbraun mit einer auffallenden roten Binde und schwarz-weiß gescheckte 

Vorderflügelspitzen. Bemerkenswert ist, dass der Admiral zu den typischen Wanderfaltern gehört. Ab 

April fliegen regelmäßig Tiere aus dem Mittelmeergebiet bei uns ein.

Im Untersuchungsgebiet werden die Schmetterlinge durch Aurorafalter, Tagpfauenauge, 

Zitronenfalter, Kleiner Fuchs und Admiral vertreten.

Die Heuschrecken (Orthoptera) sind eine Ordnung der Insekten (Insecta). Sie umfassen mehr als 

26.000 Arten. Der Ausdruck „Heuschrecke“ geht auf althochdeutsch „skrik“ für Springen zurück, auch 

die Namensform selbst (als „hewiskrek“) ist bereits althochdeutsch. 

Das Sprungvermögen als auffallendste Eigenschaft steht auch bei anderen Namensformen (wie 

Springschrecken, Grashüpfer, Heuhüpfer) Pate. In der Umgangssprache werden mit dem Terminus 

Heuschrecke vor allem Vertreter der Kurzfühlerschrecken bezeichnet. 
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Im Untersuchungsgebiet werden die Heuschrecken durch das Grüne Heupferd vertreten. Es ernährt 

sich vorwiegend von Fliegen und Raupen. Pflanzliche Nahrung spielt nur eine geringe Rolle. Die tag- 

und nachtaktive Heuschrecke ist im Planungsgebiet innerhalb der extensiven Glatthaferwiese zu 

finden. 

Libellen wie Adonisjungfern und Grüne Keiljungfern konnten aufgrund fehlender Habitate nicht 

festgestellt werden.

Die Käfer (Coleoptera) sind mit über 350.000 beschriebenen Arten in 179 Familien die weltweit 

größte Ordnung aus der Klasse der Insekten – noch immer werden jährlich hunderte neue Arten 

beschrieben. In Mitteleuropa kommen rund 8000 Arten vor. Der Körperbau der Käfer folgt dem 

grundsätzlichen Bau der Insekten. Der Körper besteht aus drei Abschnitten: Kopf (Caput), Brust 

(Thorax) und Hinterleib (Abdomen).

Käfer haben, bis auf wenige Ausnahmen, ein stark sklerotisiertes Außenskelett unter Beteiligung von 

Chitin. Als Extremitäten besitzen sie wie alle Insekten sechs Beine und zwei, bei den einzelnen Arten 

allerdings sehr unterschiedlich gestaltete, Fühler. Käfer gehören zu den Insekten mit kauenden 

Mundwerkzeugen. 

Die Körpergröße der Käfer ist nach oben begrenzt durch die Tatsache, dass die Luft durch das 

Tracheensystem zu den Organen transportiert werden muss. Die größten Käfer sind deswegen 

relativ träge. Die Färbung der Käfer ist ebenso vielfältig wie ihre Körperform. Die meisten Käfer sind 

zwar dunkel oder in Brauntönen gefärbt; es gibt aber zahlreiche Arten mit gemusterten, kräftig 

leuchtenden oder metallisch glänzenden Körpern. Die Färbung wird durch Pigmentierung oder durch 

Strukturfarben verursacht.

Im Bereich der Säume und extensiven Wiesen konnte jeweils ein Exemplar eines Siebenpunktkäfer 

und Zweipunkt-Marienkäfer sowie ein Exemplar eines Zweiundzwanzigpunkt-Marienkäfers 

beobachtet werden. Zur Abwehr können die Marienkäfer an den Beingelenken gelbe Tropfen  einer 

stark riechenden, sehr bitteren Blutflüssigkeit ausscheiden. Ihre meist auffallende Färbung signalisiert

für Fressfeinde diesen Schutzmechanismus (Warnfärbung). Während die beiden erstgenannten 

Marienkäfer und ihre Larven fast ausschließlich von Blattläusen (eine Larve frisst ca. 600 

Blattläuse/Monat) leben, ernährt sich der Zweiundzwanzigpunkt-Marienkäfers von Mehltaupilzen. 

Mitte Juni konnte der Junikäfer als Dämmerungsflieger in den Abendstunden beobachtet werden.
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Die Umweltauswirkungen/Schutzgutbeeinträchtigungen ergeben sich aus der  Art  und Intensität der

projektspezifischen  Wirkfaktoren  und  der  einzelfallbezogenen  zu  ermittelnden  Bedeutung  und

Empfindlichkeit der Schutzgüter Flora/Fauna.

Baubedingte Projektwirkungen entstehen während der Baumaßnahme und sind zeitlich befristet. 

• Zerstörung und Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Gehölzfällungen

• Zerstörung und Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Abriss oder Sanierung

von Gebäuden,

Betriebsbedingte Projektwirkungen entstehen durch die Nutzung der Gebäude

Anlagebedingte Projektwirkungen sind Wirkungen,  die  durch den Baukörper selbst und mit ihm

verbundenen Anlagen verursacht werden.

• dauerhafter Entzug von Habitatflächen (insbesondere Rasenflächen, Sträucher und Gebüsche) 

durch Überbauung mit Gebäuden und versiegelte Flächen u. a.,

• erhöhtes Tötungsrisiko für Vögel an Glasscheiben und anderen spiegelnden Flächen

Diese potenziell baubedingten, betriebsbedingten und anlagebedingten Auswirkungen auf Tier- und 

Pflanzenarten werden nachfolgend beschrieben und bewertet.

Flora: Die naturschutzfachlich besonders wertvolle gut ausgebildete Heckenstruktur 

(Feldahornhecke) mit Heckenkern, Heckenmantel und Heckensaum (teilweise) ist Brutbiotop 

zahlreicher Vogelarten und ist nach § 30 BNatSchG und § 13 HAGBNatSchG als gesetzlich 

geschützter Biotope einzuschätzen.

Fauna:   Im Untersuchungsraum wurden keine nach FFH-Anhang II und RL-Anhang FFH- IV 

geschützte Arten wie Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und Zauneidechse (Lacerta agilis) 

festgestellt. Die durch Sichtung innerhalb bzw. unmittelbar an der Hecke maßgeblichen Vogelarten 

(Gehölzbrüter) nach Anhang I VSRL und maßgebliche Vogelarten nach Artikel 4 (2) VSRL sind in der

Tabelle 13 aufgeführt. 

Die relevanten Arten, die innerhalb der Hecke potenziell ein Brutbiotop finden, sind nicht besonders 

empfindlich gegenüber Störungen. Bau- und betriebsbedingte Störungen in Folge des Plans führen 

deshalb und weil aufgrund der Lage durch Straßennähe bereits Vorbelastungen bestehen, insgesamt

nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen streng geschützter Arten.
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Aus den betroffenen Arten und deren Wirkempfindlichkeiten ergeben sich drei Schwerpunkte des 

Artenschutzes im Plangebiet:

1. Heckenstruktur 

2. Vogel-Nistplätze 

Frei in Bäumen und Hecken brütende Vogelarten, Höhlenbrüter, Gebüsch- und Bodenbrüter in der 

Deckung von Gehölzen können durch die Beseitigung von Gehölzbeständen und die nachfolgende 

Bebauung dauerhaft ihre Reproduktionsstätten verlieren. Im Plangebiet hat insbesondere die das 

Grundstück umgebende Feldahornhecke eine heraus gehobene Bedeutung für diese Arten.

Flora  : Die geplanten Baumaßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs betreffen keine besonders 

geschützten Lebensraumtypen bzw. Biotope (§ 30 BNatSchG). Die Planung sieht einen vollständigen

Erhalt der gut ausgebildeten Feldahornhecke vor.  

Fauna: Die im Hinblick auf alle im Gebiet als Brutvögel vorkommenden Vogelarten mit günstigen 

bzw. ungünstigen Erhaltungszustand sind wie folgt zu beurteilen: Eine erhebliche Störung während 

der Brut- oder Aufzuchtszeit (§ 44 (1) BNatSchG kann ausgeschlossen werden, da die geplanten 

Baumaßnahmen keine potenziellen Brutbiotope beeinträchtigt. Damit bleiben voraussichtlich auch die

in dieser Hecke vorhandenen potentiellen Reproduktions- und Ruhestätten erhalten.

Die Relevanz der vom Plan ausgehenden Wirkungen erhöht sich nur für den Fall, dass die 

Heckenstruktur in der jetzigen Ausprägung zerstört bzw. geschädigt und als Brutbiotop für Freibrüter 

entfallen würde.

Maßnahmen zur Vermeidung oder zur Minderung nachteiliger Auswirkungen des Vorhabens bis unter

die Erheblichkeitsschwelle haben Vorrang vor Ausgleichsmaßnahmen. Die folgenden Maßnahmen 

dienen der Vermeidung bzw. Minderung von artenschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigungen 

durch das Vorhaben:

1. strikte Einhaltung des gemäß § 39 Abs. 5, Nr. 2 BNatSchG bestehenden Verbotes, insbesondere 

Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September zu entfernen.

Durch diese Maßnahme kann die Verletzung des Verbotes gemäß § 44 Absatz (1) Nr. 1 BNatSchG 

(Tötungsverbot) hinsichtlich Brutvögeln (eine Eignung der vorhandenen Gehölze als Winterquartier ist

unwahrscheinlich) weitgehend vermieden werden.
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2. Sicherung großflächiger Glasscheiben oder anderer spiegelnder Flächen gegen Vogelschlag nach 

Stand der Technik (SCHMID et al. 2012), z. B. durch den Einsatz halbtransparenter Materialien mit 

verminderte Reflexion, Einsatz von Vogelschutzmustern bzw. Vogelschutzglas. Eine erhöhte 

Vogelschlaggefahr kann durch Sichtbarmachen der Hindernisse abgewendet werden.

Die Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Arten kann 

auch die Umsetzung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEFMaßnahmen) erfordern, um zeitliche

Unterbrechungen dieser ökologischen Funktion zwischen dem Wirken des Eingriffes und dem 

Wirksamwerden der Ausgleichsmaßnahme und damit die Verbotsverletzung zu vermeiden. Wenn 

diese Maßnahmen wirken, dann bestehen nach § 44 Abs. 5 BNatSchG keine artenschutzrechtlichen 

Verbotsverletzungen.

Für die in der Deckung von Sträuchern oder in Bäumen brütenden Arten kann der günstige 

Erhaltungszustand der lokalen Population aufrechterhalten werden, dass gemäß der Planung die 

entsprechenden Gehölze erhalten werden. Bei der Konzipierung von neuen Grünflächen ist 

besonderer Wert auf die Pflanzung von solchen Bäumen und Sträuchern zu legen, die mittel- bis 

langfristig als Nistplätze bzw. Deckung für Nistplätze dienen können.

Nach dem Stand der jetzigen Planung sind keine CEF-Maßnahmen erforderlich. 

Entsprechend der Bestandskartierung werden bei Einhaltung der festgesetzten Maßnahmen keine in 

der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten beeinträchtigt. Gemäß der in Kapitel 2.1 gezeigten Übersicht 

zum Prüfungsablauf ist das Vorhaben in Bezug auf den Artenschutz zulässig.

Die Gemeinde Neuental stellt einen Bebauungsplan Nr. 22 „Am Hainberg Ost" auf. Das Plangebiet 

liegt nordöstlich von Schlierbach. Die an die vorhandenen Gebäude angrenzenden Freiflächen sind 

durch Schotter- und offene Bodenflächen sowie einer intensiven Wiese (Scherrasen) geprägt. 

Eine gut ausgebildete hohe Feldahornhecke umgibt das Grundstück und bindet es hinsichtlich des 

Landschaftsbildes gut in den Naturraum ein. Die Biotopstruktur der Gehölze ist geeignet, geschützten

Arten Lebensräume zu bieten. Deshalb kann der Plan artenschutzrechtliche Verbote des § 44 

BNatSchG berühren.

                 PFL Nase & Partner • Ingenieurbüro für Bauleitplanung & Landschaftsökologie • Hausmannstr. 7 • 34123 Kassel • 0561-5039194 • PFLNase@web  .de

   

      Artenschutzrechtliche Prüfung  zur Begründung          Anlage 1      Seite 36/37                              PLF Nase & Partner



                                              Gemeinde Neuental, Ortsteil Schlierbach
 
                                              Bebauungsplan Nr. 22 „Am Hainberg Ost“

 

Eine Abschichtung der im Naturraum vorkommenden streng geschützten Arten, die im Plangebiet 

potentiell geeignete Habitate finden und von Wirkungen des Planes betroffen sein können, ergibt 

insbesondere Vögel als zu prüfende, relevante Art. Diese Artengruppe wurden im Gebiet erfasst, die 

Vögel durch Revierkartierung (3 Kartiergänge) im Sommer 2021 und Frühling 2022. Dabei wurden 11

Vogelarten mit Revier anzeigendem Verhalten aufgenommen.

Für 6 Arten wurden auf der Grundlage der Tageskarten Reviere abgegrenzt, 6 häufige Vogelarten 

haben ein potenzielles Brutrevier im Plangebiet. 5 Arten überfliegen das Plangebiet in geringer Höhe 

bzw. lassen sich innerhalb der extensiven Wiese nieder, ein  Anfliegen der Jagdhabitate ist außerhalb

des Plangebietes.

Diese geschützten Arten können insbesondere durch Habitatverlust in Folge von potenziellen 

Gehölzrodungen beeinträchtigt werden. Die Feldahornhecke (Nistplätze) ist zu erhalten. Zur 

Vermeidung und Minderung möglicher artenschutzrechtlicher Verbotsverletzungen sind Gehölze, falls

durch Leitungsbau etc. erforderlich, nur außerhalb der Vegetationszeit zu entfernen. Spiegelnde 

Bauwerksflächen können das Tötungsrisiko erhöhen.

Im Untersuchungsraum wurden gemäß Anhang II bzw. Anhang IV keine Arten und europäischen 

Vogelarten festgestellt. Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG werden somit durch die 

geplante Verwirklichung des Vorhabens nicht berührt. Dies betrifft somit den Individuenschutz von 

Pflanzen (§ 44 Abs. 1 Nr. 4) und den Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren (§ 44 

Abs. 1 Nr. 3).

Aufgestellt:

Kassel, Nobvember 2023

Planverfasser Dipl.-Ing. Michael Nase                                                                                  

PFL – Nase & Partner                                

                 PFL Nase & Partner • Ingenieurbüro für Bauleitplanung & Landschaftsökologie • Hausmannstr. 7 • 34123 Kassel • 0561-5039194 • PFLNase@web  .de

   

      Artenschutzrechtliche Prüfung  zur Begründung          Anlage 1      Seite 37/37                              PLF Nase & Partner



Regierungspräsidium Kassel 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Hubertusweg 19 36251 Bad Hersfeld Vermittlung 0561 106-0. 

Das Dienstgebäude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 10 Minuten zu erreichen. 

Regierungspräsidium Kassel · Postfach 1861 · 36228 Bad Hersfeld 

 
Gemeindevorstand der  
Gemeinde Neuental   
Hauptstraße 8 
34599 Neuental 

 

Geschäftszeichen RPKS - 34-61 d 01/99-2020/2 
 RPKS - 34-61 d 02/99-2020/1 
Dokument-Nr. 2021/945894 
Bearbeiterin Iris Schmidt 
Durchwahl 0561 106-2915 
Fax 0611 327640708 
E-Mail Iris.Schmidt@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht       

Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 

Datum 06.08.2021 

 

Bauleitplanung der Gemeinde Neuental, OT Schlierbach 

Bebauungsplan Nr. 22 „Am Hainberg Ost“ sowie 21. Änderung des Flächennut-

zungsplanes in diesem Bereich 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

Hier: Stellungnahme des Dezernates 34 (Bergaufsicht) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-rechtliche Belange des Bergbaus 

stehen dem o.g. Vorhaben, nach Prüfung der hier vorliegenden Unterlagen, nicht ent-

gegen. 

Diese Stellungnahme schließt die Belange anderer Dezernate des Regierungspräsidi-

ums Kassel nicht ein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Schmidt 

 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussge-

zeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

http://www.rp-kassel.hessen.de/


Regierungspräsidium Kassel 

 
 
 
 
 

 

Wir sind telefonisch in der Zeit v. 08:00 - 16:30 Uhr (mo.-do.) bzw. 08:00 - 15:00 Uhr (fr.) ständig erreichbar.    Besuche bitte möglichst in 
der Zeit v. 09:00 - 12:00 Uhr und 13:30 - 15:30 Uhr (mo.-do.) bzw. 09:00 - 12:00 Uhr (fr.) oder nach vorheriger telefonischer Vereinbarung. 

●   Postanschrift: Am Alten Stadtschloss 1 – 34117 Kassel ●  Vermittlung: 0561 106-0 ● NVV-Haltestelle: Altmarkt / Regierungspräsidium ● 
Das Dienstgebäude Am Alten Stadtschloss 1  ist im NVV u. a. mit den Straßenbahnlinien 3, 4, 6, 7, 8 und verschiedenen Buslinien zu erreichen. 

Regierungspräsidium Kassel ● 34112 Kassel 

Per E-Mail 
 
PFL Nase & Partner 
Hausmannstraße 7 
34123 Kassel 

Geschäftszeichen RPKS - 31.1-200 d 634/1-2021/2 
Dokument-Nr. 2021/1032007 
Bearbeiter/in Herr Neske 
Durchwahl 0561  106 – 3554 
Fax 0611  327640706 
E-Mail Frank.Neske@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen Nase / PFLNase@web.de 
Ihre Nachricht 04.08.2021 (2 Schreiben) 
  
Besuchsanschrift Am Alten Stadtschloss 1, Kassel 
  
Datum 24.08.2021 

 

Bauleitplanungen der Gemeinde Neuental; 

Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentl. Belange gem. § 4 (1) BauGB zur 

● Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 „Am Hainberg Ost“ im OT Schlierbach 

● 21. Änderung des Flächennutzungsplanes im vg. Bereich 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in o. a. Angelegenheit folgen nachstehend einige Anmerkungen und Hinweise meines 

Dezernats 31.1 (hier Fachbereich „Grundwasserschutz, Wasserversorgung“). 

 

 

Anmerkungen zu Wasser-/Heilquellenschutzgebieten (WSG/HQS) 

 

In den vorgelegten Unterlagen zu den betreffenden Bauleitplanungen findet die Lage der 

Geltungsbereiche innerhalb von WSG/HQS keine Erwähnung. 

 

Ich rege an, die Betroffenheit der jeweiligen Schutzgebiete in den Unterlagen der 

Bauleitplanungen zu würdigen, da dies hinsichtlich deren allgemeiner Zulässigkeit und 

der konkreten Umsetzung einzelner Maßnahmen entsprechende Auswirkungen oder 

Anforderungen zur Folge haben kann. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass 

die Geltungsbereiche derzeit innerhalb von 4 Schutzgebieten liegen. 

 

Zumindest sollte zur derzeitigen Lage der Geltungsbereiche in WSG/HQS ein 

nachrichtlicher Hinweis in die betreffenden Bauleitplanungen aufgenommen werden. 
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Die Geltungsbereiche liegen in folgenden 4 Wasser-/Heilquellenschutzgebieten (WSG/HQS): 

 

1) WSG, weitere Zone III B, 

für die Trinkwassergewinnungsanlagen „Tiefbrunnen V, VI, VIII Haarhausen“,  

festgesetzt mit Verordnung vom 14.04.1976 (StAnz. 22/1976 S. 959)  

zu Gunsten des Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg, Homberg, 

 

2) WSG, weitere Zone III B, 

für die Trinkwassergewinnungsanlage „Tiefbrunnen IX Haarhausen“,  

festgesetzt mit Verordnung vom 31.07.1986 (StAnz. 33/1986 S. 1609)  

zu Gunsten des Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg, Homberg, 

 

3) HQS, qualitative Zone III/2,  

für die staatlich anerkannte Heilquelle „Alter Löwensprudel“,  

festgesetzt mit Verordnung vom 22.03.2001 (StAnz. 25/2001 S. 2287)  

zu Gunsten der Gemeinde Bad Zwesten, 

 

4) HQS, qualitative Zone IV,  

für die staatlich anerkannten Heilquellen der Stadt Bad Wildungen,  

festgesetzt mit Verordnung vom 22.06.1977 (StAnz. 31/1977 S. 1543)  

zu Gunsten des Hessischen Staatsbades Bad Wildungen. 

 

Die jeweils für die relevanten Zonen maßgebenden Verbots-/Gebotstatbestände 

gemäß den o. g. Schutzgebietsverordnungen sind zu beachten und einzuhalten. 

 

 

Hinweise hinsichtlich Rechtsverfahren zum Grundwasserschutz 

 

Die WSG unter 1) und 2) befinden sich in einem Änderungsverfahren mit dem Ziel, ein 

gemeinsames neues WSG „Wassergewinnungsgebiet Haarhausen“ zu Gunsten des 

Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg, Homberg, festzusetzen. 

 

Nach heutigem Stand werden die Geltungsbereiche der betreffenden Bauleitplanungen 

weiterhin in einer Zone III B liegen. Die für eine etwaig neu ausgewiesene Schutzzone 

geltenden Festsetzungen wären dann zukünftig zu beachten und einzuhalten. 

 

Das HQS unter 4) befindet sich in einem Änderungs- bzw. Neufestsetzungsverfahren. 

 

Nach heutigem Stand werden die Geltungsbereiche der betreffenden Bauleitplanungen 

zukünftig nicht mehr in diesem HQS liegen. 

 

Die Benennung eines konkreten Zeitpunktes, an dem die bezeichneten Rechtsverfahren 

abgeschlossen sein werden, ist mir leider nicht möglich. 
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Fazit 

 

Ungeachtet meiner vorstehenden Ausführungen ergeben sich mit heutigem Stand nach 

dem in den vorgelegten Unterlagen beschriebenen Planungsumfang der betreffenden 

Bauleitplanungen offensichtlich keine Tatbestände, die den Festsetzungen der o. g. 

Schutzgebietsverordnungen für die jeweils relevanten Zonen der betroffenen WSG/HQS in 

den derzeit geltenden Fassungen im Grundsatz entgegenstehen. Dies ist auch für das in 

Ausweisung befindliche gemeinsame neue WSG „Wassergewinnungsgebiet Haarhausen“ 

zu erwarten. 

 

Somit bestehen aus Sicht der von mir im Rahmen meiner Zuständigkeit für die Bereiche 

„Grundwasserschutz, Wasserversorgung“ zu vertretenden Belange gegen die betreffenden 

Bauleitplanungen keine grundsätzlichen Bedenken. 

 

Die weitere Beurteilung der Belange zum allgemeinen, vorsorgenden Grundwasserschutz 

liegt in der Zuständigkeit der unteren Wasserbehörde (UWB) beim Kreisausschuss des 

Schwalm-Eder-Kreises. 

 

 

Im Auftrag 

 

gez. Neske 

 

 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. 

Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 



Regierungspräsidium Kassel  
Abteilung Umweltschutz 

 
Dezernat 31.3 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Am Alten Stadtschloss 1 34117 Kassel Vermittlung 0561 106-0. 
Das Dienstgebäude Steinweg 6 ist mit den Straßenbahnlinien 0, 3, 4, 6, 7 und 8 (Haltestelle Altmarkt), 
den RegioTrams 1 und 4 (Haltestelle Altmarkt) sowie verschiedenen Buslinien zu erreichen. 

 

 
   

 
Regierungspräsidium Kassel  34112 Kassel 
 

  

  
Gemeindevorstand der 
Gemeinde Neuental 
Hauptstraße 8 
 
34599 Neuental 

Geschäftszeichen RPKS - 31.3-61 d 0103/10-2020/2 
Dokument-Nr. 2021/946578 
Bearbeiter/in Frau Thiel/Hr. Lieberknecht i. V. 
Durchwahl 0561 106-3591/3602 
Fax 0561 106-1663 
E-Mail Gabriele.Thiel@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen       
Ihre Nachricht       

Besuchsanschrift Am Alten Stadtschloss 1, Kassel 

Datum 11. August 2021 
 

   

 
Beteiligung der Abteilung Umweltschutz Kassel als Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB); 
Bauleitplanung der Gemeinde Neuental, Schwalm-Eder-Kreis 
 Bebauungsplan Nr. 22 „Schlierbach Am Hainberg Ost“, OT Schlierbach 
 21. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Schlierbach (Nr. 20419/20) 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum o. g. Verfahren bestehen unter Berücksichtigung der vom Dezernat 31.3 zu vertretenden Be-
lange keine Bedenken. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez. Thiel 
 
 
 
 
 
 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. Es ist 

deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

___ 

http://www.rp-kassel.hessen.de/


Regierungspräsidium Kassel 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Am Alten Stadtschloss 1 34117 Kassel Vermittlung: 0561 106-0. 

Das Dienstgebäude Am Alten Stadtschloss 1 ist mit den Straßenbahnlinien 3, 4, 6, 7 und 8 (Haltestelle Altmarkt), 

den RegioTrams 1 und 4 (Haltestelle Altmarkt/Regierungspräsidium) sowie verschiedenen Buslinien zu erreichen. 

Regierungspräsidium Kassel · 34112 Kassel 

 
 
 
Gemeindevorstand der 

Gemeinde Neuental 

Hauptstr. 8 

 

34599 Neuental 

 

 

Geschäftszeichen 21/2L - 93d 30/09a-20426, b-20427 
Dokument-Nr.  
Bearbeiter/in  Frau Niklas  
Durchwahl 0561 106-3114 
Fax 0611 32764-1642 
E-Mail gudrun.niklas@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Planungsbüro PFL 
Ihre Nachricht 4.08.2021 

Besuchsanschrift Am Alten Stadtschloss 1, Kassel 

Datum 30.08.2021 

 

Bauleitplanung der Gemeinde Neuental, Ortsteil Schlierbach; 

21. Änderung des Flächennutzungsplans, 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 22 „Schlierbach Am Hainberg Ost“ 

Regionalplanerische Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Be-

lange gem. BauGB 

 

 

Der ca. 0,3 ha große Geltungsbereich der vorliegenden Planung ist im Regionalplan Nord-

hessen 2009 (RPN) als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft überlagert von einem 

Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen festgelegt. 

 

Insofern bitte ich die Aussagen in der Planbegründung zu den Festlegungen des Regional-

plans zu korrigieren. 

 

Mit der vorliegenden Planung soll im Wesentlichen der bauliche Bestand planungsrechtlich 

abgesichert und Erweiterungen für den dort ansässigen Betrieb ermöglicht werden. Mit Hin-

weis auf die abgesetzte Lage bestehen keine regionalplanerischen Bedenken gegen das 

Vorhaben, wenn die überbaubare Fläche auf den Bestand und die für die Erweiterungen vor-

gesehene Bereiche reduziert wird. 

 

Diese Stellungnahme berührt keine Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften. 

 

Im Auftrag 

 

gez. Niklas 

http://www.rp-kassel.hessen.de/










 

 

 



 

 

 



 
















	B001 Bebauungsplan  16-11-2023
	B002  Begründung Bebauungsplan 16-11-2023
	B003 Fachbeitrag Artenschutz Bplan 16-11-2023
	Einfügen aus "restliche Unterlagen.pdf"
	001 RP Dez 34 Bergaufsicht
	002 RP Dez 31.1 Grundwasser
	003 RP Dez 31.1 Oberirdische Gewässer
	004 RP Dez. 21.2 Regionalplanung 1
	004 RP Dez. 21.2  Regionalplanung 2
	005 SEK Denkmalschutz
	006 SEK Landwirtschaft
	007 SEK Untere Naturschutzbehörde
	008 SEK Untere Wasserbehörde
	009 SEK Untere Bauaufsichtsbehörde
	010 Hessen Mobil
	011 SEK Brandschutz


